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1 Vorbemerkung
Ziel dieser Schrift ist es, das erforderliche sicherheitstechnische Niveau des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes beim Einsatz von Kamerabewegungssystemen zu beschreiben. Sie wendet sich 
an alle, die organisatorisch und fachlich für die Planung des Einsatzes, die Beauftragung, die 
Beschaffung oder für den sicheren Betrieb solcher Arbeitsmittel verantwortlich sind.

Diese Schrift enthält Anforderungen an die Bereit-
stellung und Benutzung von Kamerabewegungssys-
temen. Zusätzlich wird mit der enthaltenen beispiel-
haften Gefährdungsbeurteilung eine Handlungshilfe 
zum sicheren Einsatz gegeben. Weiterhin wird die 
große Verantwortung der Bediener und Bediener-
innen von Kamerabewegungssystemen beschrieben.

Die Inhalte finden Anwendung bei der Auswahl, 
der Ausbildung und dem Befähigungsnachweis für 
Bediener und Bedienerinnen von Kamerabewegungs-
systemen. Es werden weiterhin Empfehlungen für die 
Prüfung von Kamerabewegungssystemen gegeben.

Für die konstruktive Sicherheit von Kamerabewe-
gungssystemen gelten die Anforderungen aus dem 
Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) sowie die ein-
schlägigen DIN- und DIN EN-Normen.

Die vorliegende Schrift ist das Ergebnis einer Koope-
ration folgender Institutionen:
• Arbeitskreis der Sicherheitsingenieure von 

ARD.ZDF.medienakadamie, ARTE, Bavaria, BR, 
DeutschlandRadio, DW, HR, IRT, MDR, Mediengrup- 
pe RTL Deutschland, NDR, RBB, ORF, RB, RBT, SF, 
SR, SRG, SSR, Studio Hamburg, SWR, WDR, ZDF

• Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro 
Medienerzeugnisse 

• Bundesverband Beleuchtung & Bühne e.V. – BVB
• Bundesverband der Fernsehkameraleute e.V. – BVFK
• Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG)

Vorbemerkung
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2 Anwendungsbereich  
Kamerakrane und Kamerabewegungssysteme werden bei  Veranstaltungen und Produktionen für 
szenische Darstellungen zum Halten und Bewegen von Kameras auch über Personen eingesetzt. 
Sie werden auch verwendet, um Scheinwerfer oder Kamerapersonal zu halten oder zu bewegen.

Mit Kamerakranen und Kamerabewegungssystemen 
sind beispielsweise folgende Systeme gemeint:
• Pumpensysteme
• Kamerakrane: bemannt, unbemannt, starr,  

teleskopierbar, mit fahrbarer Basis
• Seilsysteme
• Schienensysteme
• Frei fliegende Systeme
• Robotiksysteme (voll automatische Systeme)

Die in dieser Schrift definierten Anforderungen an 
die Kamerabewegungssysteme richten sich nach 
der Komplexität des Systems und dem möglichen 
Schadensausmaß im Fehlerfall.

Anwendungsbereich



3 Verantwortung
Zur Gewährleistung einer sicheren Durchführung sind die Aufgaben und die Verantwortung aller 
Beteiligten eindeutig abzugrenzen.

Unternehmer
Die Unternehmerin oder der Unternehmer als Betrei- 
ber von Kamerabewegungssystemen hat neben der 
Bereitstellung von sicherheitstechnisch voll funkti-
onsfähigen Arbeitsmitteln deren sichere Benutzung 
zu organisieren. 

Hierzu muss sichergestellt werden, dass die Benut-
zung der Kamerabewegungssysteme nur durch 
fachkundige Personen erfolgt. Im Rahmen dieser 
Auswahlverantwortung soll sich der Unternehmer 
oder die Unternehmerin die fachliche Befähigung 
für das Bedienen nach den Anforderungen laut 
Kapitel 7 „Befähigung des Bedienpersonals“ nach-
weisen lassen. Ergänzend ist eine individuelle Unter-
weisung in die Besonderheiten der eingesetzten 
Kamerabewegungssysteme und die durchzufüh-
renden Aufnahmesituationen sicherzustellen.

Die Maßnahmen und die Unterweisung sind das 
Ergebnis einer Gefährdungsbeurteilung. 

Kamerabewegungssysteme können auch, mit oder 
ohne Personal, angemietet werden. Hierbei sind die 
Verantwortlichkeiten für die erforderlichen Arbeits-
schutzmaßnahmen zwischen den Vertragsparteien 
abzustimmen. 

Auftraggeber
Der Auftraggeber trägt die unternehmerische 
Gesamtverantwortung für die organisatorische 
Einbindung der Dienstleistung in die Vorbereitung 
und den Ablauf der Veranstaltung oder Produktion. 
In seiner Verantwortung liegt die Koordination 
sowie die Disposition des notwendigen Platz- und 
Zeitbedarfs für die sichere Durchführung der 
Dienstleistung. 

Hierzu gehört, dem Auftragnehmer die Informationen 
über Bodenbelastung, Zufahrt, Zugang, Be- und 
Entladung, zeitliche Einschränkungen beim Transport 
vor Ort  und andere wichtige örtliche Gegebenheiten 
mitzuteilen.

Zur Sorgfaltspflicht des Auftraggebers gehört insbe-
sondere, die abgegebenen Angebote auf realistische 
Personaldisposition in Bezug auf Personenzahl und 
Arbeitszeiten zu überprüfen. Zur Verantwortung des 
Auftraggebers gehört auch die Verpflichtung einzu-
greifen, wenn Beschäftigte sich oder andere durch 
physische Überlastung oder überlange Arbeitszeiten 
gefährden. 

Es dürfen keine Kamerabewegungen angewiesen 
werden, die Personen gefährden können.

Hinweise zur Personaldisposition befinden sich 
insbesondere in Kapitel 6 „Unterweisung“, Kapitel 7 
„Befähigungen des Bedienpersonals“ und Kapitel 9 
„Prüfungen von Kamerabewegungssystemen“.

Weitere Hinweise finden sich im Kapitel „Disposition 
und Arbeitszeiten“ der VBG-Fachinformation „Sicher-
heit bei der Produktion von Fernseh-, Hörfunk- und 
Internetbeiträgen“.

Der Auftraggeber hat eine Person mit der fachlichen 
Leitung der Veranstaltung oder Produktion zu 
beauftragen.

Auftragnehmer
Die Verantwortung für die Dienstleistung liegt beim 
Auftragnehmer. Er hat sicherzustellen, dass die 
Dienstleistung den Anforderungen dieser Schrift 
entspricht. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der 
bereitgestellten Arbeitsmittel und der Qualifikation 
des Personals. Der Auftragnehmer ist weiterhin für 
die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung im 
eigenen Verantwortungsbereich verantwortlich.

7

Arbeitszeit und Lenkzeit 

Mischtätigkeiten aus Lenktätigkeiten nach dem Fahrper-
sonalrecht und „anderer Arbeit“ sind zu berücksichtigen: 
Lenkzeiten und alle Zeiten für das Bedienen von Kamerabe-
wegungssystem sind zu addieren. Diese Regelung gilt auch 
für selbstständige Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer.

Weitere Informationen zu Arbeitszeitregelungen und den 
Sozialvorschriften im Straßenverkehr finden sich auf der 
Internetseite der Behörde für Gesundheit und Verbraucher-
schutz Hamburg: 
http://www.hamburg.de/bgv/veroeffentlichungen/  
(siehe unter „Arbeitszeit“) und der Seite des Bundes-
amts für Güterverkehr: www.bag.bund.de (siehe unter 
„Rechtsvorschriften“)

Verantwortung
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Fachliche Leitung der Veranstaltung oder 
Produktion
Die Veranstaltung oder Produktion, bei der die 
Dienstleistung erbracht wird, muss von einer fach-
lich geeigneten Person geleitet und beaufsichtigt 
werden, siehe DGUV Regel 115-002 zur DGUV Vor-
schrift 17 „Veranstaltungs- und Produktionsstätten 
für szenische Darstellung“.

Die mit der fachlichen Leitung beauftragte Person 
ist in dieser Funktion allen Beteiligten gegenüber 
weisungsberechtigt.

Bedienpersonal
Die Sicherheit beim Einsatz von Kamerabewegungs-
systemen ist zu einem großen Teil von der Bedienung 
abhängig, daher gelten hierfür besondere Regeln:
• Das Bedienpersonal des Kamerabewegungs- 

systems muss verantwortungsbewusst und  
sorgfältig handeln.

• Die Bediener und Bedienerinnen der Systeme 
dürfen nur dann die Anforderungen der Produk-
tion erfüllen, wenn die Kamerabewegungen sicher 
beherrschbar sind. Sie dürfen sicherheitswidrige 
Weisungen nicht befolgen.

Bei der Bedienung der Kamerabewegungssysteme 
können besonders qualifizierte Personen beteiligt 
sein, beispielsweise:
• Kameramänner und -frauen
• Kameraoperatorinnen und -operatoren
• Kamerakranschwenker und -schwenkerinnen
• Dollyfahrer und -fahrerinnen
• Steuerer und Steuerinnen von kameratragenden 

Multikoptern
• Systemoperatorinnen und -operatoren

Sie sind fachlich für den sicheren Betrieb ihres 
Kamerabewegungssystems verantwortlich.
Der Auf- und Abbau von Kamerabewegungssystemen 
darf nur von der fachlich verantwortlichen Person 
oder einem Beauftragten der fachlich verantwort-
lichen Person vorgenommen werden. Vor jeder 
Benutzung haben sich die Verantwortlichen vom 
sicheren Zustand des Kamerabewegungssystems 
zu überzeugen, siehe hierzu DGUV Regel 115-002 zu 
§ 26 der DGUV Vorschrift 17 „Veranstaltungs- und 
Produktionsstätten für szenische Darstellung“.

Verantwortung
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4 Allgemeine Anforderungen 
Die Auswahl der Kamerabewegungssysteme erfolgt nach szenischen Anforderungen, Einsatz-
bedingungen und unter Berücksichtigung der Gefährdungsbeurteilung, siehe DGUV Information 
215-310 „Sicherheit bei Veranstaltungen und Produktionen“, Kapitel 3.2.3. 

Der Auftraggeber hat die geforderten Systemleis-
tungen, Produktionsanforderungen und Produkti-
onsbedingungen vollständig zu beschreiben, siehe 
DIN 15750, Kapitel 5. Der Auftragnehmer muss dem 
Auftraggeber im Vorfeld alle Informationen zur Ver-
fügung stellen, die für die Auswahl des Systems und 

die sicherheitsgerechte Planung des Einsatzes am 
Produktionsort notwendig sind. Der Auftragnehmer 
hat die Anforderungen des Auftraggebers und die 
Möglichkeit der Realisierung mit dem vorgesehenen 
Kamerabewegungssystem zu prüfen. 

4.1 Arten von Kamerabewegungssystemen
Kameras können auf sehr verschiedene Art und Weise 
mittels technischer Systeme gehalten und bewegt 
werden. Kamerabewegungssysteme unterscheiden 
sich in der eingesetzten Technik und der Konstruktion. 
Dabei bestehen unterschiedliche Gefährdungen wie: 
• Umstürzen oder Abstürzen von Lasten auf Personen 
• Verletzung durch Maschinenteile 
• Fehlbedienung 
• Systemausfall 
 
In dieser Schrift werden die folgenden Systeme 
betrachtet:
• Handbetriebene Kamerastative und Kameradollys
• Handbetriebene bemannte und unbemannte 

starre Kamerakrane
• Handbetriebene, teleskopierbare Kamerakrane
• Ferngesteuerte Kamerabewegungssysteme auf 

festgelegten Bahnen

• Ferngesteuerte Kamerabewegungssysteme auf 
Seilen

• Freifliegende Systeme
• Robotiksysteme: Kameraroboter, vollautoma-

tische Schienensysteme, vollautomatische  
Teleskopkrane

Für fahrzeuggebundene Systeme, zum Beispiel 
Aufbauten auf Autos, Motorrädern, Schiffen sind 
neben den Anforderungen dieser Schrift auch die 
fahrzeugspezifischen Besonderheiten zu berücksich-
tigen. Vorgaben ergeben sich insbesondere aus dem 
Straßenverkehrsrecht und aus Herstellervorgaben für 
An- und Aufbauten, wie beispielsweise Kamerakrane. 

Weitere Hinweise hierzu finden sich in der VBG- 
Fachinformation „Sicherheit bei der Produktion von 
Fernseh-, Hörfunk- und Internetbeiträgen“.

Allgemeine Anforderungen 
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Allgemeine Anforderungen 

4.2 Allgemeine konstruktive Anforderungen 
Arbeitsmittel zum Bewegen von Kamerasystemen sind so auszuwählen und zu betreiben, dass sie 
unter allen Einsatzbedingungen keine Gefahr für Personen darstellen. Der Unternehmer darf nur 
geprüfte Kamerabewegungssysteme bereitstellen, siehe Kapitel 8.

Wesentliche Konstruktionsmerkmale und Schutz-
maßnahmen zur Vermeidung von typischen Gefähr-
dungen bei Kamerabewegungssystemen sind:
• Sichere Tragkonstruktion, ausgelegt auf die dop-

pelte Nennbelastung
• Auslegung der Tragkonstruktion auf die zu erwar-

tende Beanspruchung bezüglich
 – Witterungsbeständigkeit
 – Temperaturbeständigkeit
 – Alterungsbeständigkeit
 – Sonstige schädigende Einflüsse

• Sicherungen der Verbindungen gegen Selbstlo-
ckern oder Selbstlösen, gegebenenfalls selbstver-
riegelnde Verbindungssysteme

• Ausreichende Standsicherheit
• Sichere und geeignete Lastaufnahmemittel 

(Kamerabefestigung, Anschlagpunkte für Siche-
rungselemente und Anbauteile)

• Sicherheitseinrichtungen gegen Absturz bei per-
sonenbesetzten Kamerakranen

• Vermeidung von Gefahrstellen
• Ungewollte Bewegungen und ein Verlassen des 

vorgesehenen Aktionsraumes müssen verhindert 
werden können 

• Sicherheitsrelevante Zusatzausstattung, bei-
spielsweise Windmesser

Die Konstruktion soll so ausgeführt sein, dass bei 
fehlerhafter Montage die Funktionalität des Systems 
verhindert ist.

Bedien- und Stellelemente müssen so ausgeführt 
sein, dass eine sichere Bedienung des Kamerabewe-
gungssystems möglich ist, zum Beispiel:
• Bewegungen dürfen nur durch absichtliches Betä-

tigen einer Einrichtung (Befehlseinrichtung) aus-
gelöst werden können 

• Befehlseinrichtungen müssen selbsttätig in Null-
stellung zurückgehen 

• Personen an Steuer- und Bedienplätzen dürfen 
durch Bewegungen des Kamerabewegungs- 
systems nicht gefährdet werden 

• Wiederanlaufsperre für Fahrbefehle, zum Beispiel 
nach Betätigen des Not-Halt

Die grundlegenden Sicherheitsanforderungen dieser 
Schrift sind auch auf andere Arten von Kamerabe-
wegungssystemen anzuwenden, beispielsweise 
Spezialanfertigungen oder Neuentwicklungen.

Für die Herstellung und das Inverkehrbringen von 
Kamerabewegungssystemen gelten die Anforde-
rungen des Produktsicherheitsgesetzes. Die Kons- 
truktion und Gestaltung der Kamerabewegungssys-
teme müssen den grundlegenden Anforderungen der 
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und der DIN EN ISO 
12100 „Sicherheit von Maschinen“ entsprechen. 

Grundsätzlich gelten auch die Anforderungen der 
Betriebssicherheitsverordnung mit Anhang 1 „Beson-
dere Vorschriften für bestimmte Arbeitsmittel“ 
und Anhang 3 „Prüfvorschriften für bestimmte 
Arbeitsmittel“.

Kamerabewegungssysteme können auch maschinen-
technische Einrichtungen im Sinne der Unfallverhü-
tungsvorschrift DGUV Vorschrift 17 „Veranstaltungs- 
und Produktionsstätten für szenische Darstellung“ 
und der zugehörigen DGUV Regel 115-002 sein. Diese 
müssen den Anforderungen der DIN 56950-1 „Ver-
anstaltungstechnik – Maschinentechnische Einrich-
tungen: Sicherheitstechnische Anforderungen und 
Prüfung“ entsprechen, soweit diese Anforderungen 
auf die möglichen Gefährdungen anwendbar sind.

Für Kamerakrane und vergleichbare Systeme, bei 
denen die Sicherheit auch von der Standsicherheit 
abhängig ist, kann die DIN EN 280 „Fahrbare Hubar-
beitsbühnen“ soweit möglich, angewendet werden.

Frei fliegende Kamerabewegungssysteme, wie zum 
Beispiel Multikopter, müssen den Regeln der Luft-
fahrt entsprechen und gegebenenfalls zugelassen 
sein. 

Systeme, bei denen die Bewegungsabläufe von 
elektronischen oder elektronisch programmierbaren 
Steuerungen abhängig sind, müssen so ausgeführt 
sein, dass ein Ausfall von Hard- oder Software einer 
Steuerung nicht zu einer Gefährdungssituation führt. 
Hierzu gehören auch sichere Funkverbindungen, 
siehe auch § 8 der Betriebssicherheitsverordnung. 
Weiterhin sind eine Zugriffskontrolle, eine Umge-
bungsüberwachung und ein Kollisionsschutz 
erforderlich.
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4.3 Kennzeichnung
Kamerabewegungssysteme müssen mit den für die sichere 
Benutzung notwendigen Informationen gekennzeichnet 
sein. Die Kennzeichnung ist dauerhaft und deutlich er-
kennbar anzubringen. 

Folgende Angaben müssen vorhanden sein:
• Typenbezeichnung des Kamerabewegungs- 

systems
• Name und Anschrift des Herstellers
• Vorgeschriebene Kennzeichnung (CE-Zeichen)
• Baujahr (soweit erforderlich)
• Angabe des Datums für die nächsten Prüfungen 

(jährliche Prüfungen durch zur Prüfung befähigte 
Personen und vierjährliche Prüfungen durch Prüf-
sachverständige)

• Nutzlast in kg, in Abhängigkeit von der Bauform
• Maximales Gesamtgewicht des betriebsbereiten 

Systems in kg
• Maximal zulässige Fahrgeschwindigkeit(en) für 

alle Betriebssituationen in m/s
• Maximale zulässige Windgeschwindigkeit in m/s
• Nennleistung in W

4.4 Gebrauchsanleitung
Es muss bei der Bereitstellung von Kamerabewegungssystemen eine Gebrauchsanleitung in deut-
scher Sprache mitgeliefert werden. Die Gebrauchsanleitung oder eine Betriebsanweisung muss 
in einer für das Personal verständlichen Form und Sprache abgefasst sein und den Bedienerinnen 
und Bedienern an geeigneter Stelle zur Verfügung stehen.

Festlegungen zu Gebrauchsanleitungen finden 
sich in der Norm DIN EN 82079-1 „Erstellen von 
Gebrauchsanleitungen – Gliederung, Inhalt und 
Darstellung – Teil 1: Allgemeine Grundsätze und 
ausführliche Anforderungen“.

Insbesondere muss die Gebrauchsanleitung 
Angaben zu folgenden Themen enthalten:
• Auf- und Abbauanleitung mit genauer Angabe der 

Reihenfolge
• Angabe der erforderlichen Personenzahl für den 

Auf- und Abbau und die Bedienung des Kamera-
bewegungssystems

• Angaben über die notwendige Fachkunde des 
Aufbau- und Prüfpersonals

• Anforderungen an den Aufstellungsort, insbeson-
dere Festigkeit und Ebenheit des Untergrunds

• Art der Sicherung des Kamerabewegungssystems 
im unbewachten Zustand

• Hinweis auf Restgefahren, zum Beispiel Quetsch- 
und Scherstellen, die nicht gesichert werden 
können

• Einzuhaltende Abstände zu Personen und Gegen-
ständen im Bewegungsbereich

• Benutzung der Sicherheitseinrichtung
• Art und Häufigkeit von Inspektionen und Wartung
• Prüfhinweise 
 
Soweit erforderlich, sind weitere Angaben zu 
machen:
• Durchführung und Sicherung des Gewichtsaus-

gleichs
• Verbot des Aufenthalts unter schwebender Last 

bis zur Betriebsbereitschaft des Kamerabewe-
gungssystems

• Verpflichtung zur Absperrung des Gefahrenbe-
reichs bis zur Betriebsbereitschaft des Kamerabe-
wegungssystems 

• Verfahrensbeschreibung des Ein- und Ausstiegs 
bei personenbesetzten Kamerabewegungs- 
systemen

• Umweltbedingte Nutzungseinschränkung (Wind-
geschwindigkeit, Gewitter, Eisglätte, Nässe)

Allgemeine Anforderungen 
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Allgemeine Anforderungen 
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5 Gefährdungsbeurteilung
Die Gefährdungsbeurteilung dient dazu, die Sicherheit und die Gesundheitsgefahren der 
Beschäftigten zu beurteilen und entsprechende Maßnahmen zu ihrem Schutz festzulegen. 
Sie wird vom Arbeitgeber, den jeweiligen Vorgesetzten und den verantwortlichen Personen 
durchgeführt.

Die Gefährdungsbeurteilung für Kamerabewegungs-
systeme sollte in der Regel in mehreren Schritten 
erfolgen: 
•  Systemseitige Risikobeurteilung des Herstellers 

der Kamerabewegungssysteme mit den daraus 
abgeleiteten arbeitsmittelbezogenen Sicherheits-
hinweisen

• Generelle Gefährdungsbeurteilung für die Veran-
staltung und Produktion

• Einsatzbedingungen, Besonderheiten der Pro-
duktionsstätte, durchzuführende Aufnahmesitu-
ationen unter Berücksichtigung der szenischen 
Anforderungen

Die Gefährdungsbeurteilung soll sich auf die wesent-
lichen Gefährdungen beschränken und die tatsächli-
chen Verhältnisse berücksichtigen.

Der Anhang enthält beispielhafte Dokumentationen 
von Gefährdungsbeurteilungen für Kamerakrane und 
Multikopter. Die Formulare für die Dokumentation der 
Gefährdungsbeurteilung können auf der Internetseite 
www.vbg.de/veranstaltungen-und-produktionen 
heruntergeladen werden.

6 Unterweisung
Ziel der Unterweisung ist es, sicherheits- und gesundheitsgerechte Verhaltensweisen zu errei-
chen oder aufrecht zu erhalten. Sinnvollerweise werden in der betrieblichen Praxis die Gefähr-
dungsbeurteilung und die Unterweisungen miteinander verzahnt, indem die bei der Gefähr-
dungsbeurteilung festgestellten Gefährdungen und die daraus abgeleiteten Maßnahmen zum 
Inhalt der Unterweisungen werden.

Unterweisungsthemen können sein:
• Grundlegende Informationen (Besonderheiten der 

Produktionsstätte)
 – Notfallvorsorge (Rettungswege, Erste Hilfe, 
Brandschutz)

 – Betriebsvorschriften/Betriebstechnik
 – Welfare (Infrastruktur, Umfeld, Catering, Toilet-
ten, Pausenbereiche)

• Produktionsspezifische Informationen
 – Veranstaltungsorganisation
 – Szenische Effekte (feuergefährliche Effekte, 
Pyrotechnik, atmosphärische Effekte, Laser, …)

 – Besondere Szenische Darstellungen (Stunts, 
Akrobatik, Artistik, Tiere, Flugwerke, szenische 
Verwandlung, …)

• Arbeitsmittelspezifische Informationen
 – Grundsätzliche Gefährdungen und Arbeits-
schutzmaßnahmen für die eingesetzten  
Kamerabewegungssysteme

 – Gefährdungen durch die Einsatzbedingungen 
und die daraus abgeleiteten Schutzmaßnah-
men, Besonderheiten der Produktionsstätte, 
durchzuführende Aufnahmesituationen unter 
Berücksichtigung der szenischen Anforde-
rungen

Es ist die Aufgabe der Produktionsleitung, die 
„Heads of Department“ (Leiter der einzelnen 
Gewerke, wie beispielsweise Aufnahmeleitung, 
Kamera, Beleuchtung, Übertragungstechnik, 
Bühnenbau, Spezialeffekte) zu unterweisen. Diese 
wiederum sind für die Unterweisungen und Nach-
weise in ihrem Verantwortungsbereich zuständig. 
Wenn Arbeiten vor Ort beginnen bevor die Produk-
tionsleitung am Set ist, sind die „Heads of Depart-
ment“ selbst in der Pflicht, die erste Unterweisung 
durchzuführen.

Die Unterweisung ist bezüglich Inhalt und Teilneh-
merkreis zu dokumentieren. Die Nachweise sind der 
Produktionsleitung ohne Verzug zur Verfügung zu 
stellen.

Ein beispielhafter Unterweisungsnachweis befindet 
sich im Anhang.

Gefährdungsbeurteilung – Unterweisung
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7 Befähigungen des Bedienpersonals
Der Unternehmer darf mit dem selbstständigen Bedienen von Kamerabewegungssystemen nur 
Personen beauftragen, die folgende Anforderungen erfüllen: 

• Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche ab 16 Jahren 
dürfen mit dem Bedienen von Kamerabewegungs-
systemen beauftragt werden, soweit dies zum 
Erreichen ihres Ausbildungszieles erforderlich ist 
und ihr Schutz durch einen Aufsichtführenden 
gewährleistet ist

• Persönliche Eignung für diese Tätigkeit 
• Geeignete Qualifikation
• Erfahrungen und zeitnah ausgeübte berufliche 

Tätigkeit 
• Kenntnisse im technischen Arbeitsgebiet der Film-

branche, insbesondere Kamerabühne 
• Technisches Grundverständnis zum Erkennen und 

Vermeiden von Gefahren

Die körperliche Eignung für das Bedienen von  
Kamerabewegungssystemen kann durch eine Eig-
nungsuntersuchung festgestellt werden, die sich am 
DGUV Grundsatz 25 „Fahr-, Steuer- und Überwach- 
ungstätigkeiten“ orientiert. Der untersuchende Arzt, 
beziehungsweise die untersuchende Ärztin stellt 
über das Ergebnis der Eignungsuntersuchung einen 
Nachweis aus.

Die Beauftragung für das Bedienen von Kamerabewe-
gungssystemen muss schriftlich erfolgen. 

Die erforderliche Qualifikation richtet 
sich nach der Art und der Komplexität der 
Kamerabewegungssysteme. 

Art des Kamerabewegungssystems System- 
Einweisung

System- 
Erfahrung

Qualifikations- 
nachweis*

Handgetriebene Kamerastative und Kameradollys • •

Jib Arms bis 2 m (unbemannt) •

Handgetriebene bemannte und unbemannte 
Kamerakrane

• • •

Teleskopierbare Kamerakrane • • •

Ferngesteuerte Kamerabewegungssysteme auf festge-
legten Bahnen

• • •

Ferngesteuerte Kamerabewegungssysteme auf Seilen • • •

Frei fliegende Systeme • • •**

Robotiksysteme • • •

Tabelle 1: Mindestanforderungen an die Qualifikation 

* setzt Systemerfahrung voraus 
**  für Multikopter ist eine Führerscheinprüfung angekündigt, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegen noch 

keine Informationen dazu vor

Befähigungen des Bedienpersonals
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Kamerabewegungssysteme

Systemeinweisung bedeutet eine fachliche Ein-
weisung in die Funktion und die Bedienung des 
Kamerabewegungssystems. Zur Systemeinweisung 
gehört eine angemessene Übungsphase, um den 
sicheren Auf- und Abbau und die sichere Bedienung 
zu erlernen. Eine Systemeinweisung wird für alle 
Arten von Kamerabewegungssystemen gefordert.

Kann ein Fehler zu einer besonderen Gefährdung 
führen, so ist zur sicheren Verwendung Systemer-
fahrung erforderlich. Systemerfahrung bedeutet 
umfangreiche Praxis im Umgang mit dem entspre-
chenden System. Der Bediener oder die Bedienerin 
muss das Kamerabewegungssystem in allen Phasen 
der Verwendung sicher beherrschen. Dazu gehört 
auch die Fähigkeit, Mängel zu erkennen, die die 
Sicherheit beeinträchtigen. Systemerfahrung kann 
zum Beispiel durch Üben am Set und Übernahme 
von Tätigkeiten unter Leitung und Aufsicht erworben 
werden.

Eine besondere Qualifikation mit entsprechendem 
Nachweis ist für komplexe Kamerabewegungssys-
teme erforderlich. Bei diesen Systemen hängt die 
Sicherheit wesentlich von der Fähigkeit und der 
Sorgfalt des Bedienpersonals ab. Diese Qualifikation 
umfasst eine Ausbildung und eine Prüfung.

Zur Ausbildung gehören außer einer theoretischen 
Wissensvermittlung auch der Erwerb einer aus-
reichenden Praxis sowie die Fähigkeit, Mängel zu 
erkennen, die die Sicherheit beeinträchtigen. 

Die Dauer der Ausbildung ist abhängig vom Typ 
des Kamerabewegungssystems und der Art seines 
Einsatzes.

Ausbildung und Prüfung müssen durch Personen 
mit überdurchschnittlichem Fachwissen und Kennt-
nissen der Betriebsweisen des jeweiligen Kamera- 
bewegungssystems erfolgen. Der Nachweis der 
Befähigung wird durch eine theoretische und prakti-
sche Prüfung erbracht und schriftlich dokumentiert. 
Der Befähigungsnachweis ist am Produktionsort 
mitzuführen.
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Verwendung

8 Verwendung
Eine sichere Verwendung von Kamerabewegungssys-
temen ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig:

• Verwendung von geeigneten und geprüften 
Kamerabewegungssystemen

• Einsatz von qualifiziertem Personal in der erfor-
derlichen Anzahl

• Vorausschauende Planung
• Wirksame Schutzmaßnahmen
• Sorgfältige Vorgehensweise und sicherheitsbe-

wusstes Verhalten am Produktionsort

Die Verwendung von Kamerabewegungssystemen 
umfasst den Transport, den Auf- und Abbau, die 
Prüfung, und den eigentlichen Einsatz. Zu Prüfungen 
siehe Kapitel 9.

Transport
Beim Transport von Kamerabewegungssystemen 
ist das Material zu sichern, so dass keine Personen 
gefährdet und Transportschäden vermieden werden. 
Hilfsmittel zur Lastenhandhabung sind zur Verfügung 
zu stellen. Die Wege und Zufahrten zum Veranstal-
tungs- oder Produktionsort sollen für den Einsatz von 
Fahrzeugen und Hilfsmitteln zur Lastenhandhabung 
geeignet sein, um manuelle Lastenhandhabung zu 
vermeiden. Auftraggeber und Auftragnehmer haben 
sich über die Bereitstellung von geeignetem Personal 
zum Be- und Entladen abzustimmen.

Auf- und Abbau
Für Auf- und Abbau sind im Rahmen der Disposition 
eine ausreichende Zahl qualifizierter Personen, eine 
ausreichende Zeitspanne und ein geeigneter Ort ein-
zuplanen. Der Auf- und Abbau muss nach den Mon-
tagevorgaben der Hersteller erfolgen. Während des 
Auf- und Abbaus sind die Kamerabewegungssysteme 
so zu sichern, dass unbeabsichtigte Bewegungen, 
zum Beispiel Umstürzen, verhindert werden. 

Für den Auf- und Abbau oder die Überwachung der 
Montage von hängenden Systemen ist eine beson-
dere Qualifikation erforderlich. Diese Qualifikation 
muss mindestens das Beherrschen der Grundsätze 
der DGUV Information  215-313 „Lasten über Per-
sonen“ (bisher BGI 810-3) und des IGVW Standards 
SQQ2 „Sachkundiger für Veranstaltungsrigging“, 
Level 1 umfassen.

Die Belastbarkeit des Bodens beziehungsweise die 
Tragfähigkeit von Unterkonstruktionen unter dem 
Kamerabewegungssystem müssen bekannt und 
ausreichend bemessen sein. Der Auftraggeber hat 
den Nachweis der Tragfähigkeit zu erbringen. Die 
Vorgaben des Herstellers und des Auftragnehmers 
sind zu berücksichtigen.

Auswahl des Standortes/Einsatzortes
Der Standort des Kamerabewegungssystems soll 
möglichst so gewählt werden, dass sich keine 
Hindernisse oder Personen, außer den szenisch 
bedingten, im Aktionsbereich befinden. Es ist zu 
berücksichtigen, ob das Kamerabewegungssystem 
für den Einsatz über Personen geeignet ist.

Der Bewegungsbereich des Bedienpersonals, zum 
Beispiel Kamerakranschwenkerinnen und Kame-
raschwenker, Dollyfahrer und Dollyfahrerinnen oder 
steuernde Personen, muss eben, rutschhemmend 
und frei von Personen und Hindernissen sein. Bei 
Veranstaltungen empfiehlt es sich, diesen Bereich 
abzusperren. Eine freie Sicht auf den Aktionsbereich 
ist erforderlich. Flucht- und Rettungswege müssen 
jederzeit freigehalten werden. 

Einsatz
Der Einsatz von Kamerabewegungssystemen an 
unterschiedlichen Veranstaltungs- oder Produkti-
onsstätten richtet sich nach den jeweiligen Gege-
benheiten. Die zulässigen Bewegungsvorgänge sind 
nach dem Grad der Gefährdung festzulegen.

Das Bedienpersonal hat bei allen Bewegungen der 
Kamerabewegungssysteme darauf zu achten, dass 
es sich und andere Personen nicht gefährdet.

Die Betriebsabläufe bei der Bewegung maschinen-
technischer Einrichtungen müssen so organisiert 
werden, dass sie für das Bedienpersonal sicher 
beherrschbar sind. Die Beherrschbarkeit kann durch 
störende Einflüsse eingeschränkt werden. Hierzu 
gehören beispielsweise:

• Eine Vielzahl gleichzeitiger und/oder unterschied-
licher Bewegungsabläufe

• Schlechte Sichtbedingungen auf die auszufüh-
renden Bewegungen

• Zu viele und/oder nicht eindeutige Anweisungen, 
Informationen, Signale

• Nicht sinnfällig (intuitiv verständlich) gestaltete 
Bedienoberflächen
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8.1 Kamerakrane
Der Kamerakran muss so aufgebaut werden, dass seine 
Standsicherheit während der Benutzung dauerhaft er- 
halten bleibt. Während des Auf- und Abbaus dürfen sich 
im Arbeitsbereich rund um den Kamerakran keine unbe- 
fugten Personen aufhalten. Vor jeder Benutzung hat sich 
der Kamerakranschwenker oder die Kranschwenkerin von 
der Funktionsfähigkeit und vom Sicherheitszustand des 
Systems zu überzeugen.

Ein 3-Bein Stativ bietet vom physikalisch/mechanischen 
Prinzip her eine deutlich geringere Standsicherheit 
im Vergleich zu einer Dollybasis mit vier Rädern oder 
Nivellierstempeln. Beim Einsatz von 3-Bein Stativen sind 
in der Regel zusätzliche Maßnahmen zum Schutz gegen 
Umkippen zu treffen, zum Beispiel Abspannung.

Der Drehpunkt des Kamerakrans muss nivelliert sein. 
Die Anzahl der Gegengewichte ist entsprechend den 
Tabellen in der Gebrauchsanleitung des Herstellers auf 
die Länge des Auslegers und die Last abzustimmen, so 
dass der Kran im Betriebszustand vollständig ausba-
lanciert ist. Die Gegengewichte sind mittels geschlos-
senem Gegengewichtskorb oder Arretierungen gegen 
Herabfallen zu sichern. Im Verlauf des Aufbaus größerer 
Auslegerlängen ist die Anzahl der Gegengewichte ent-
sprechend der Auslegerlänge schrittweise zu erhöhen, 
um die Belastung des Auslegers in Grenzen zu halten. 
Dabei soll die Tilt-Bremse gelöst sein.

Eine Besonderheit beim Einsatz eines Kamerakranes 
liegt darin, dass bei Nichtbeachtung von Sicherheits- 
anforderungen konstruktionsbedingt eine unkontrol- 
lierte Bewegung des Kranes – zum Beispiel Hoch-
schnellen des Kranarmes – ausgelöst werden kann.

Die Kamera ist an einem Kameraadapter zu befestigen 
und zusätzlich zu sichern. Zubehörteile müssen eben-
falls zusätzlich gesichert werden.

Die Bildbetrachtung sollte möglichst so erfolgen, 
dass der oder die Monitore oder Ähnliches nicht 
das Sichtfeld des Bedieners oder der Bedienerin 
einschränken. Beim Einsatz mit Publikum ist auf 
ausreichend Sicherheitsabstand zu achten. Automa-
tische Positioniersysteme, beispielsweise für Aiming 
oder Targeting dürfen nur im Stillstand gesetzt 
beziehungsweise programmiert werden, nicht im 
Schwenkbetrieb. 

Ein-Mann Kranbetrieb
Bei einem 1-Mann Kran wird sowohl die Bewegung 
des Schwenk-Neigekopfes mit der Kamera, als auch 
die des starren oder teleskopierbaren Kranarmes 
durch einen Bediener oder einer Bedienerin reali-
siert. Die Gefährdungsbeurteilung muss die Beson-
derheiten des Ein-Mann Kranbetriebs berücksich-
tigen. Die Bedienung erfordert besondere Sorgfalt 
und erfahrenes Personal, um die Sicherheit im 
Schwenkbereich zu gewährleisten.

Die Anforderungen an die Befähigung beziehungs- 
weise die Qualifikation des Bedienpersonals sind 
identisch mit der des Kranschwenkers oder der  
Kranschwenkerin.

Von einem Einsatz eines 1-Mann bedienten Kranes 
mit einer Länge vom Drehpunkt bis zur Kamera von 
mehr als 7,5 m wird abgeraten.

Abbildung 1:   
Teleskopkran mit Ein-Mann-Bediener

Verwendung

Zum Schutz vor körperlicher Überlastung sowie auf Grund 
von sehr eingeschränkten Sichtverhältnissen und großen 
statischen sowie dynamischen Kräften wird empfohlen, den 
Einsatz von Kamerakranen ab 12 m Länge ab Drehpunkt nur 
mit zwei Personen zu disponieren, siehe auch Kapitel 7 „Befä-
higung des Bedienpersonals“. Soll der Kran während des 
Betriebes verfahren werden, ist zusätzliches Bedienpersonal 
erforderlich. Ein sicherer Betrieb ist nur mit ausreichend 
Personal möglich.
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8.1 Kamerakrane

Kamerakran mit 3-Bein-Fuß Kamerakran mit Dolly-Fuß in hoher Position

                 
Kamerakran mit Dolly-Fuß in Bewegung Der Kameramann steuert die Kamera 

am Kran von seinem Pult aus

Kamerakran mit Dolly-Fuß 
und Kameramann auf dem Ausleger

Abbildung 2: 
Kamerakran mit Dolly-Fuß in Bewegung

Verfahrbare Kamerakrane
Der Fahrweg muss frei von Personen und Hinder-
nissen sein. Bei frei verfahrbaren Kamerakranen 
muss der Boden eben sein. 

Bei Kamerakranen mit Luftbereifung ist der richtige 
Luftdruck sicherzustellen. Der Hersteller muss kons-
truktiv sicherstellen, dass der Kran beim Luftverlust 
eines Reifens nicht kippen kann.

Schienensysteme als Kamerabahn sind ohne Gefälle 
zu verlegen; die Schienen sind zu nivellieren, so dass 
keine Seitenneigung entsteht. Schienenelemente 
sind gegen Auseinandergleiten zu sichern. 

Abbildung 3:  
Kamerakran mit Dolly-Fuß und Kameramann auf dem Ausleger

Während des Auf- und Abbaus und bei Produktions-
pausen muss die Bremse des Dollys festgestellt sein 
beziehungsweise die Basis des Krans muss gegen 
Wegfahren gesichert sein.

Personenbesetzte Kamerakrane
Während des Auf- und Abstiegs ist der Gewichtsaus-
gleich für den Ausleger, gegebenenfalls zusätzlich 
auch für den Gegenausleger, zu berücksichtigen. 

Der Ausleger darf erst zur Bewegung freigegeben 
werden, wenn die mitfahrenden Personen über den 
Beginn des Kamerakranbetriebs informiert wurden 
und diese den Sicherheitsgurt angelegt haben. 

Bewegung des Kamerakranes
Bei Rotation, Liften und Absenken des Auslegers, bei 
Bewegungen des Kamerakopfes und beim Verfahren 
des Kamerakranes auf einem Schienensystem 
besteht die Möglichkeit des Anstoßens an Hinder-
nisse oder Personen. Die gewünschten Kameraein-
stellungen sind daher ausreichend zu proben. 

Bei der Bewegung von Kamerakranen sind die 
Trägheit der bewegten Masse und die entstehenden 
Fliehkräfte zu berücksichtigen. Ausreichendes 
Proben der Bewegungen, sauberes Führen des 
Kranes und punktgenauer Stillstand dienen nicht nur 
der Bildgestaltung, sondern auch der Sicherheit.

Beim Schwenken über Personen oder an Personen 
vorbei muss der Bediener beziehungsweise die 
Bedienerin deren Aktionsradius im Auge behalten 
und in der Lage sein, den Kran aus dem Gefah-
renbereich zu schwenken. Er oder sie muss zum 
Beispiel immer damit rechnen, dass Zuschauerinnen 
und Zuschauer aufstehen, Moderatoren oder 
Moderatorinnen nicht ihre Positionen finden oder 
Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher andere 
Personen auf die Schulter nehmen. Der erforderliche 
Sicherheitsabstand ergibt sich aus dem möglichen 
Schwenkweg, den der Kran während der Reaktions-
zeit des Kamerakranschwenkers zurücklegt. 

Es empfiehlt sich, bereits bei den Proben ohne Pub-
likum darauf zu achten, dass keine Bilder angeboten 
werden, die bei anwesendem Publikum nicht mehr 
realisierbar sind. Unbeabsichtigte Bewegungen 
müssen verhindert werden. Bei Abwesenheit des 
Bedienpersonals ist der Kamerakran gegen unbe-
fugte Benutzung zu sichern.

Einsatz im Freien
Die Standfläche des Kamerakrans und die Boden-
fläche, auf der sich die Bedienerinnen und Bediener 
des Kamerakrans bewegen, müssen trittsicher sein. 
Vereiste Flächen sind unbedingt vom Eis zu befreien. 
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten 
nach Herstellerangaben sind zu beachten. Die Ver-
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Personen auf der Plattform haben den Anweisungen des 
Kamerakranschwenkers bezüglich des Anschnallens und 
des Besteigens bzw. Verlassens der Plattform unbedingt 
Folge zu leisten. Während der Kran besetzt ist, darf der 
Kamerakranschwenker seinen Platz nicht verlassen. 

Verwendung
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antwortung zur Bereitstellung der Windmessgeräte 
liegt beim Kranbetreiber.

Wegen der Gefahr eines Blitzschlages ist bei einem 
nahenden Gewitter der Betrieb des Kamerakrans 
und sonstiger gefährdeter Bereiche einzustellen, 
siehe hierzu auch „Sicherheit bei Veranstaltungen 
und Produktionen – Leitfaden“ (DGUV Information 
215-310, bisher BGI 810).

Zu Freileitungen ist ein ausreichend großer Sicher-
heitsabstand einzuhalten. Bei unbekannter Span-
nung ist ein Mindestabstand von 5,0 m einzuhalten. 
Bei Kamerakranen mit elektrischen Ausrüstungen 
müssen diese mindestens in der Schutzart IP X3 
ausgeführt sein. 

8.2 Kameras auf Pedestals (Pumpen)
Mit einem Pedestal können sich in Fahrweg und 
Kamerahöhe verändernde Kamerabewegungen von 
einer Einzelperson ausgeführt werden.

Gefahren entstehen durch mangelnde Stabilität, ein 
Gefälle der Fahrbahn, das Überfahren von Kabeln 
oder durch eine Kollision mit dem Fahrbahnrand, 
insbesondere bei ausgezogenem Stativ. Mögliche 
Absturzstellen sind durch wirksame Anfahrbegren-
zungen zu schützen. An den Rädern befindliche 

Kabelabweiser müssen so eingestellt sein, dass auch 
die Füße des sich bewegenden Benutzers gegen 
Überfahren geschützt sind. Eine eingewiesene Kabel-
hilfe hilft, den sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Der Gewichtsausgleich wird bei einigen Pedestals 
durch Pneumatiksysteme hergestellt, die nur von 
eingewiesenen Personen befüllt werden dürfen, da 
ohne das Kameragewicht die Säule hochschnellen 
kann.
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8.2 Kameras auf Pedestals (Pumpen)

klassische Kamerapumpe 
im Studiobetrieb

leichte Kamerapumpe 
im Studiobetrieb und AÜ-EinsatzAbbildung 4: 

Klassische Kamerapumpe im Studiobetrieb
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8.2 Kameras auf Pedestals (Pumpen)

klassische Kamerapumpe 
im Studiobetrieb

leichte Kamerapumpe 
im Studiobetrieb und AÜ-EinsatzAbbildung 5: 

Leichte Kamerapumpe im Studiobetrieb und AÜ-Einsatz

8.3 Seilgeführte Kameras
Da es sich bei seilgeführten Kameras um maschi-
nentechnische Einrichtungen handelt, die eine 
folgerichtige Montage erfordern, ist die Prüfung bei 
Aufbau und Gebrauch anhand einer Check- oder 
Jobliste zu dokumentieren. Diese Prüfung hat durch 
einen Prüfsachverständigen oder in Abstimmung 
mit diesem durch eine zur Prüfung befähigte Person, 
zum Beispiel einem Sachkundigen, zu erfolgen.

Es besteht die Gefahr des Absturzes von Dolly, Kamera 
oder Zubehör und der Kollision der bewegten Kamera 

mit Personen oder Gegenständen. Aus Gründen der 
Sicherheit ist daher eine minimale Systemhöhe über 
der Standfläche von Personen festzulegen. Die mini-
male Systemhöhe ist der Abstand zwischen dem nied-
rigsten Punkt, den das System anfahren kann und der 
Standfläche. Sie richtet sich nach der Art des Systems 
und der Geschwindigkeit sowie der Art der Veranstal-
tung. Bewährt hat sich ein Abstand von 2,70 m über 
der Standfläche von Personen. 

Verwendung
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Der Einsatz über Personen erfordert die Sicherung 
der Anbauteile der Kameras, insbesondere der 
Objektive. Die maschinentechnischen Einrichtungen 
müssen gegen unbefugten Zugriff gesichert sein.

Der gesamte Fahrbereich des Systems muss vom 
Bedienungspersonal vollständig beobachtet werden 
können. Hierzu können auch technische Hilfsmittel 
oder Einweiser zum Einsatz kommen.

Eindimensional seilgeführte Kamerasysteme
Mit eindimensionalen Systemen kann die Kamera in 
linearer Bewegung geführt werden.

Im Fehlerfall können bei einer ungebremsten Fahrt 
des Dollys an den Endanschlag des Tragseils ein-
zelne Teile weggeschleudert werden. Der Bereich um 
die Basisstation und um den Gegenanschlag muss 
deshalb gegen unbefugtes Betreten gesichert sein 
und durch Einhausungen, beispielsweise Fangnetze, 
abgegrenzt werden.

Diese Kameras können entlang der zwei parallel 
gespannten Seile bewegt werden. Durch zwei Seile 
wird eine ruhigere Fahrt ermöglicht. Die Kamera kann 
gleichzeitig gedreht und geneigt werden und der 
Zoom verwendet werden.
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Lineare Systeme mit zwei Tragseilen 
Diese Kameras können entlang der zwei parallel gespannten Seile bewegt werden. Durch zwei Seile wird 
eine ruhigere Fahrt ermöglicht.
Die Kamera kann gleichzeitig gedreht und geneigt werden und der Zoom verwendet werden.

Systemzeichnung mit zwei gespannten Fahr-Seilen und einem meist umlaufenden Zug-Seil

Abbildung 6:  
Lineares System mit zwei Tragseilen
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Lineare Systeme mit zwei Tragseilen 
Diese Kameras können entlang der zwei parallel gespannten Seile bewegt werden. Durch zwei Seile wird 
eine ruhigere Fahrt ermöglicht.
Die Kamera kann gleichzeitig gedreht und geneigt werden und der Zoom verwendet werden.

Systemzeichnung mit zwei gespannten Fahr-Seilen und einem meist umlaufenden Zug-Seil

Abbildung 7: 
Systemzeichung mit zwei gespannten Fahrseilen und einem meist umlaufenden Zugseil

Verwendung
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Mehrdimensional seilgeführte Kamerasysteme
Bei Kamerasystemen, die Bewegungen in zwei oder 
drei Raumachsen erlauben, wird die Kamera durch 
ein Seilzugsystem in der gewünschten Position 
gehalten. Die Seilumlenkung ist an geeigneten, 
tragfähigen Anschlagpunkten befestigt. Rechner- 
gesteuerte Windensysteme verkürzen und verlängern 
die freie Länge der Seile in koordinierter Weise.

Die Steuerung erlaubt den Abruf vorab program-
mierter Kamerafahrten oder die manuelle Steuerung 
per Joystick.

Auch bei mehrdimensional seilgeführten Kamera- 
systemen besteht die Gefahr des Absturzes von 
Dolly, Kamera oder Zubehör und der Kollision der 
bewegten Kamera mit Personen oder Gegenständen. 
Eine wesentliche Systemanforderung ist daher, dass 
der Kamerakopf bei Ausfall eines Seiles zuverlässig 
gehalten wird und unbeabsichtigte Bewegungen 
nicht entstehen. Die Kamerafahrten sind zu proben. 
Dabei sind die aus sicherheitstechnischer Über-
legung erforderlichen Grenzabstände zu program-
mieren beziehungsweise abzuspeichern.

Diese Kameras können unterhalb der Befestigungs-
punkte frei im Raum bewegt werden. Die Kamera 
kann gleichzeitig gedreht und geneigt und der Zoom 
verwendet werden. Die statischen Kräfte an den 
Befestigungspunkten hängen vom Systemgewicht 
und der Distanz zwischen den Punkten ab.
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Frei im Raum bewegbare Systeme
Diese Kameras können frei im Raum bewegt werden, unterhalb der Befestigungspunkte. Die Kamera 
kann gleichzeitig gedreht und geneigt werden und der Zoom verwendet werden.
Die statischen Kräfte an den Befestigungspunkten hängen vom Systemgewicht und der Distanz zwischen 
den Punkten ab.

System mit 4 Seilen
(mit 4 Winden gesteuert)

System mit teilweise umgelenkten Seilen
(mit 3 Winden gesteuert)

Systemzeichnung mit 4 Winden

x

Abbildung 8: 
System mit vier Seilen (mit vier Winden gesteuert)

Verwendung
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8.4 Kameras mit Schienensystemen
Angetriebene, manuell  gesteuerte, schienengebun- 
dene Kamerasysteme fahren entweder auf einer 
Standardschiene oder auf speziellen Profilen.

Es besteht die Gefahr des Entgleisens von Dolly, Ka- 
mera oder Zubehör und der Kollision der bewegten 
Kamera mit Personen oder Gegenständen. 

Aufgrund der Gefährdungssituationen wird hier noch-
mals deutlich gemacht, dass auch für diese Systeme 
alle grundsätzlichen Anforderungen dieser Schrift, 
insbesondere auch des Kapitels 4.2, zu berücksich-
tigen sind.
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8.4 Kameras mit Schienensystemen

Dolly zum fahren auf Flächen Hybrid-Dolly für Flächen und Schienen geeignet

Dolly auf Schienen, Platten und Keile zur stabilen Ausrichtung für stabile Fahrt

Abbildung 9: 
Dolly auf Schienen, Platten und Keile zur stabilen Ausrichtung für stabile Fahrt

Schienensysteme auf dem Boden
Schienensysteme als Kamerabahn sind auf tragfä-
higen Untergründen zu verlegen. Die Schienen sind 
zu nivellieren, sodass keine Seitenneigung entsteht. 
Die Schienenelemente sind gegen Auseinanderglei- 
ten zu sichern. Gefahren entstehen bei mangelnder 
Stabilität des Fahrweges, durch die Bewegung der 
Kamerasysteme und mitgeführter Leitungen sowie 
beim Überfahren von Endbegrenzungen.

Der Fahr- und Bedienbereich ist abzuschranken oder 
als Gefahrenbereich zu kennzeichnen.

Wenn die Stromversorgung des Antriebs oder die  
Signalübertragung über Schleppkabel erfolgen, 
ist für diese ein ausreichender Freiraum neben 
dem Fahrweg zu reservieren. Der Kabelweg ist so 
zu führen, dass Personen nicht gefährdet werden. 
Erfolgt die Signalübertragung über eine Energiefüh-
rungskette, ist kein Freiraum erforderlich.  

Abhängig von der aktuellen Situation ist festzulegen, 
wie die geringste Gefährdung erreicht wird. Bei Sport-
veranstaltungen sollte der Kabelweg auf der Seite 
verlaufen, die den Aktiven abgewandt ist, bei Events 
dagegen so, dass sie dem Publikum abgewandt ist, 
zum Beispiel zwischen den Schienen und der Bühne.

Der Bewegungsbereich muss vom Bedienungsper-
sonal vollständig beobachtet werden können.  

Hängende Schienensysteme
Bei hängenden Kamerabewegungssystemen 
handelt es sich um Konstruktionen aus Schienen 
und Traversen, die beispielsweise unter Licht-Riggs 
befestigt werden können. Das Kamerabewegungs-
system kann horizontal, vertikal oder in beliebigen 
Winkeln montiert sein und verfahren werden. Sowohl 
der Remote-Head, die Kamerafunktionen, als auch 
Geschwindigkeit und Fahrtrichtung des Dollys 
werden vom Operator aus beliebigen Distanzen 
bedient und überwacht.

Die Primärkonstruktion, zum Beispiel das Licht-Rigg, 
muss die statischen und dynamischen Belastungen 
des daran befestigten Kamera-Bewegungssystems 
sicher aufnehmen können. Der Einsatz über Per-
sonen erfordert die Sicherung der Kameras und 
deren Anbauteile, insbesondere der Objektive.

Um Kollisionen mit Mitwirkenden oder Zuschau-
erinnen und Zuschauern zu vermeiden, ist eine 
minimale Systemhöhe über der Standfläche von 
Personen festzulegen. Die minimale Systemhöhe ist 
der Abstand zwischen dem niedrigsten Punkt, den 
das System anfahren kann und der Standfläche. 
Sie richtet sich nach der Art des Systems und der 
Geschwindigkeit sowie der Art der Veranstaltung. 
Bewährt hat sich ein Abstand von 2,70 m über der 
Standfläche von Personen. Der Fahrweg ist zuver-
lässig von Hindernissen freizuhalten. Dabei ist auch 
ein Ausschwingen bewegter Lasten zu beachten. Der 
Bewegungsbereich muss vom Bedienungspersonal 
vollständig beobachtet werden können. 

Verwendung
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8.5 Frei fliegende Systeme

martin scherffig

8.5 Frei fliegende Systeme

Multicopter / Drohnen
gibt es mit 4 (Quadrocopter), 6 (Hexacopter) oder 8 (Octocopter) Rotoren

Steuerung mit Monitor (stehend) Professionelles System mit Doppelrotoren

Steuerung mit Monitor (kniend) Professionelles System mit Doppelrotoren

Abbildung 10: 
Steuerung mit  Monitor (stehend)

In diesem Kapitel werden kameratragende Modell-
hubschrauber und Multikopter betrachtet. Hub-
schrauberkameras bieten aufgrund der Variabilität 
der Kamerahöhe und der Bewegungsrichtungen der 
Kamera besondere Möglichkeiten der Bildgestaltung. 
Viele Anwendungsfälle in der Außenübertragung 
lassen sich mit Kamera tragenden Modellhubschrau- 
bern abdecken. Multikopter decken dieses Anwen-
dungsgebiet noch besser ab, weil sie grundsätzlich 
elektronisch stabilisiert werden und mit GPS-Unter- 
stützung fliegen können. Außerdem ergibt der Ein- 
satz von Hexa- oder Oktokoptern eine größere Flug- 
sicherheit, weil beim Ausfall eines Motors der Multi-
kopter immer noch relativ sicher fliegt. 

Bei den beschriebenen Flugvorgängen mit Hub-
schrauber- und Multikopterkameras fallen die 
verwendeten unbemannten Fluggeräte nicht in die 
Kategorie „Modellflug“, sondern es handelt sich 
um einen gewerblichen Einsatz von unbemanntem 
Fluggerät (UAV).

Verwendung
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Verwendung

Rechtliche Aspekte 
Die Nutzung des Luftraumes durch Fluggeräte wird 
in § 20 der Luftverkehrsordnung (LuftVO) geregelt. 
Unabhängig vom Gewicht des Fluggerätes besteht 
hierfür eine Genehmigungspflicht, § 20 Absatz 1 Ziff. 
7 findet Anwendung. Verwiesen wird hierbei auf § 1  
Absatz 2  Nummer 1 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) 
und es wird davon ausgegangen, dass die verwen-
deten Fluggeräte in Höhen von > 30 m betrieben 
werden können. Zum Betrieb des unbemannten 
Fluggerätes im Freien ist somit eine Aufstiegs- 
erlaubnis des zuständigen Luftamtes erforderlich. 
Diese Aufstiegserlaubnis dient zur Gefahrenabwehr 
(vergleiche § 29 Abs. 1 LuftVG). Der Steuerer muss 
die Aufstiegserlaubnis beantragen. 

Weitere Festlegungen sind in den „Nachrichten für 
Luftfahrer“ der Deutschen Flugsicherung –  
NfL 1-786-16 getroffen.

Die Aufstiegserlaubnis wird vom zuständigen Luftamt 
in der Regel für einen bestimmten Zeitraum und ein 
bestimmtes Gebiet, zum Beispiel ein Bundesland, 
erteilt und enthält weitere wesentliche Auflagen zum 
Betrieb des Fluggerätes. Diese Auflagen sind beim 
Betrieb der Fluggeräte immer zu beachten. 

Auftraggebern wird empfohlen, sich eine Kopie der 
Aufstiegserlaubnis aushändigen zu lassen sowie 
sich die Einsichtnahme ins Flugbuch des Steuerers 
vorzubehalten.

Bei der Erteilung der Aufstiegserlaubnis wird unter-
schieden zwischen UAV mit einem Abfluggewicht 
unter 10 kg und solchen über 10 kg. Bei Geräten unter 
10 kg kann unter bestimmten Auflagen eine zweijäh-
rige Aufstiegserlaubnis für das jeweilige Bundesland 
erteilt werden. Bei einem Abfluggewicht von über 
10 kg muss generell eine Einzelerlaubnis für einen 
bestimmten und verhandelbaren Zeitraum und für 
ein bestimmtes kleinräumiges Fluggebiet beantragt 
werden.

Insbesondere ist beim Betrieb auf die Lufträume und 
die Kontrollzonen von Flugplätzen und Flughäfen zu 
achten (ICAO-Karte). Innerhalb der Kontrollzonen 
ist vor dem Betrieb des Luftfahrtgerätes eine Flug-
verkehrskontrollfreigabe der zuständigen Flugver-
kehrskontrollstelle einzuholen. Der Betrieb in einer 
Entfernung von weniger als 1,5 km von der Begrenzung 
von Flugplätzen bedarf der Zustimmung der Luftauf-
sicht oder der Flugleitung.

Bei Einsatz von Fluggeräten mit Verbrennungsmotoren 
ist ein Mindestabstand von 1,5 km zu Wohngebieten 
einzuhalten.

Für unbemannte Fluggeräte gelten die gleichen 
Ansprüche an die Haftpflichtversicherung wie für 
manntragende Flugzeuge. Dies betrifft vor allem die 
Haftungssummen. Wer ein Fluggerät im öffentlichen 
Luftraum ohne oder ohne ausreichende Haftpflichtver-
sicherung betreibt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. 
Ein unbemanntes Fluggerät darf daher erst und 
nur dann in Betrieb genommen werden, wenn der 
Betreiber zweifelsfrei über einen ausreichenden 
Versicherungsschutz (Mindestdeckung 1 500 000 €) 
verfügt. Die Versicherung muss sich ausdrücklich 
auf die gewerbliche Nutzung für Film- und Fotoflüge 
beziehen.

Es dürfen nur Funkanlagen (Telemetrieanlagen) 
verwendet werden, die den für solche Anlagen 
geltenden Vorschriften entsprechen. Die für diese 
Anlagen geltenden Bestimmungen und Verfügungen 
der Bundesnetzagentur sind zu beachten. Die 
Schnittstellenbeschreibung „SSB LA NOE 012“ der 
Bundesnetzagentur beinhaltet die grundlegenden 
Anforderungen an Funkanlagen zur Modellsteuerung.

Hinweis: 
Die hier wiedergegebenen luftfahrtrechtlichen Aspekte 
entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
dieser Schrift. Neuere einschlägige Regelungen sind zu 
beachten. Eine Verordnung zur Regelung des Betriebs von 
unbemannten Fluggeräten des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruktur ist in Vorbereitung, lag 
aber zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor.
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8.5.1 Gefährdungen durch Modellhubschrauber und Multikopter

Hubschrauber und Multikopter sind aufgrund ihrer un- 
zureichenden aerodynamischen Eigenstabilität steu-
erintensive Luftfahrzeuge. Die Steuerung des Flugge-
rätes erfordert gut ausgebildetes und sehr erfahrenes 
Personal. Da ein Absturz oder eine Gefährdung durch 
wegfliegende Teile trotz aller getroffenen Vorkehrungen 
nicht ausgeschlossen werden kann, stellt der Betrieb 
eines unbemannten Fluggerätes eine potentielle 
Gefahr für Gesundheit, Leben und Eigentum Dritter dar. 

Anforderungen an Modellhubschrauber und 
Multikopter
• Produktdokumentation des Herstellers: Die Pro-

duktdokumentation muss insbesondere Aussagen 
zur maximal zulässigen Windgeschwindigkeit und 
zum maximalen Abfluggewicht beinhalten.

• Das maximale Abfluggewicht muss bezogen sein 
auf eine definierte Leistung des Systems. Das 
maximale Abfluggewicht soll bei 50 % der maxi-
malen Systemleistung angegeben werden, um 
ausreichend Reserven zu haben.

• Es muss eine Checkliste für die Sicht- und Funkti-
onsprüfung vorhanden sein.

• Die Steuerungsfunktionen müssen sicherheitsge-
richtet ausgeführt sein, zum Beispiel Selbstüber-
wachung, Redundanz.

• Je nach Art des Antriebs sind Treibstoffvorräte 
oder Akkuladezustände zu überwachen. An der 
Steuereinheit muss der Zustand der Betriebsre-
serve angezeigt werden.

• Multikopter müssen so beschaffen sein, dass 
beim Ausfall eines Rotors noch eine sichere Lan-
dung möglich ist.

• Zum Schutz gegen Herabfallen ist eine sichere Befes- 
tigung von Gegenständen, zum Beispiel Kameras, am 
Fluggerät durch Verschrauben, Verstiften oder Ähn-
lichem nötig. Dabei sind lösbare Geräteeinzelteile, 
wie Linsen, Blenden oder Kamera-Akkus durch eine 
eigensichere Montage oder durch eine zweite, unab-
hängige Sicherung gegen Herabfallen zu sichern.

• Eine autonome „coming home“ Funktion muss 
die Rückkehr des Fluggerätes im sicheren Korridor 
bei Störungen ermöglichen. Vor dem Start ist zu 
berücksichtigen, dass der „coming home“ Punkt 
so gewählt sein muss, dass die Ausführung der 
„coming home“ Funktion ohne Gefährdung von 
Personen ablaufen kann.

Anforderungen an den Betrieb von Modell- 
hubschraubern und Multikoptern
• Die steuernde Person muss eine Befähigung 

für die Bedienung des Fluggeräts haben, siehe 
Kapitel 7. Es ist zukünftig vorgesehen, dass die 
fliegerischen und luftrechtlichen Kenntnisse mit 
einer Führerscheinprüfung nachzuweisen sind.

• Verwendung einer reservierten Frequenz für die 
Fernsteuerung. Diese Frequenz ist bei der Bundes-
netzagentur zu beantragen und wird von dieser 
genehmigt. Dies ist durch geeignete Überwachungs-
empfänger vor dem ersten Start zu überprüfen. 
Generell ist die Funktionalität der Steuerung vor dem 
Flug zu überprüfen und während des Fluges die Qua-
lität des Fernsteuersignals zu überwachen.

• Systeme zur Fluglage- und Positions-Stabilisie-
rung sowie für Autopilot-Anwendungen können 
durch starke geomagnetische Aktivitäten in der 
Atmosphäre in ihrer Funktion beeinträchtigt 
werden. Es wird daher empfohlen, vor dem Auf-
stieg Informationen über Störungen im Magnet-
feld der Erde einzuholen http://www.swpc.noaa.
gov/products/planetary-k-index. Während kri-
tischer Störungen (KP im roten Bereich) sollten 
Systeme mit elektronischem Kompass oder 
GPS-Unterstützung nur unter Beachtung beson-
derer Sorgfalt verwendet werden. Allgemeine 
Hinweise zu Flugbedingungen und eine Bewer-
tung für den Einsatz von Multikoptern sind auf der 
Seite der UAV Weather Forecast http://www.uavfo-
recast.com für individuelle Standorte abrufbar. 

• Gefahrenbereiche sind durch Absperrungen oder 
Sicherheitspersonal gegen unbefugtes Betreten 
zu sichern.

• Flugbewegungen mit Annäherung an kritische 
Stellen, wie Hindernisse oder enge Passagen, 
sind ausreichend zu proben.

• Modellhubschrauber und Multikopter sind wartungs-
intensive Luftfahrzeuge. Es liegt in der Verantwortung 
des Bedienpersonals, sich vor der ersten Inbetrieb-
nahme vor Ort gründlich vom ordnungsgemäßen und 
betriebssicheren Zustand des Fluggerätes und seiner 
Nutzlast durch sorgfältige Kontrolle zu überzeugen.

• Vor jedem Wiederaufstieg ist eine Sicht- und Funk-
tionskontrolle erforderlich. Insbesondere ist dabei 
zu prüfen, ob sich ein Teil gelöst oder sich ein 
gefährlicher Verschleiß eingestellt hat.

• Zu drehenden Rotoren ist ein ausreichender 
Sicherheitsabstand einzuhalten.

• Wird ein Multikopter mit Kamera für Foto- oder Film-
aufnahmen geflogen und ist die Kamera separat in 
ihrer Bewegung fernsteuerbar, so muss diese von ei- 
nem zusätzlichen Operator bedient werden. Es gilt der 
Grundsatz: Die steuernde Person muss ständigen direk- 
ten Sichtkontakt zum Multikopter haben und darf nicht 
durch die Bedienung der Kamera abgelenkt werden.

Verwendung

Flugzonen für Hubschrauber- und Multikopterkameras 
sind so festzulegen, dass sich keine Personen darunter 
befinden und sichere Abstände zu Mitwirkenden, Publikum 
und Dritten eingehalten werden.
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• Die steuernde Person hat auf freien Luftraum 
zu achten. Steuerbewegungen durch Personen 
müssen vorrangig vor autonomen Flugvorgängen 
ausgeführt werden. In der Regel ist ein vollständig 
autonomer Flug des UAV untersagt bzw. bedarf 
einer gesonderten Genehmigung.

• Ferngelenkte Hubschrauber und Multikopter sind 
windempfindlich. Der Flugbetrieb ist einzustellen, 
wenn die Windgeschwindigkeit eine präzise und 
sichere Steuerung nicht mehr zulässt. Dies ist sehr 
von Größe und Gewicht des Fluggerätes abhängig. 
Hierzu kann es länderspezifische Regelungen 
geben. Beispielsweise gilt in Baden-Württemberg 
eine maximale Windgeschwindigkeit von 25 km/h. 

• Das vom Hersteller angegebene maximale Abflug-
gewicht darf nicht überschritten werden. Betriebs-
anweisungen und Gefahrenhinweise sind zu 
beachten.

• Bei Fluggeräten mit Verbrennungsmotor sind zum 
Schutz gegen Entstehungsbrände entzündliche 
Treibstoffe nur in dafür geeigneten, unzerbrech-
lichen und fest verschlossenen Behältnissen 
aufzubewahren und zu transportieren. Entzünd-
liche Stoffe sind von Zündquellen fernzuhalten. 
Es besteht Rauchverbot. Geeignete Handfeuerlö-
scher sind an gut erreichbarer Stelle vorzuhalten.

8.6 Robotiksysteme zur Kamerabewegung
Robotiksysteme zur Kamerabewegung umfassen 
vollautomatische Schienensysteme, mit und ohne 
Hubsäulen, einzelne Hubsäulen, Teleskopkrane 
sowie speziell für den Einsatz mit Kameras ange-
passte industrielle Roboter. 

Die Systeme können vollautomatisch gefahren 
werden und führen komplexe Bewegungen im Raum 
durch. Außerdem können vordefinierte Wegpunkte 
angefahren werden. Die Programmierung der Bewe-
gungen, beziehungsweise das Anfahren von Weg-
punkten werden durch proprietäre Eingabesysteme 
der Systemhersteller realisiert. 

Über M2M-Schnittstellen1 für externe Steuerungs-
systeme, zum Beispiel Studioautomationssoftware, 
Personentrigger- oder Verbundsteuerungen, können 
zusätzlich Steuerungsoptionen realisiert werden. Die 
Kompatibilität der M2M-Schnittstelle zur externen 
Anwendung muss vom Systemhersteller bestätigt 
werden.

martin scherffig

8.6 Robotiksysteme zur Kamerabewegung

ferngesteuerte Kamera und Pumpe
von Bedienplatz im Studio oder aus der Regie 
verfahrbar 

Kamera-Robotersystem mit 6-Achs-Steuerung auf 
dem Boden verfahrbar, in Schallschutzeinhausung

Kamera-Robotersystem mit 6-Achs-Steuerung an 
Deckenschienen verfahrbar, mit SchallschutzAbbildung 11: 

Kamera-Robotersystem mit Sechs-Achs-Steuerung an  
Deckenschienen verfahrbar, mit Schallschutz

Es besteht die Gefahr der Kollision des Robotik- 
systems mit Personen oder Gegenständen. Beim 
Einsatz von mehreren automatischen Systemen ist 
ein Kollisionsschutz der Systeme untereinander  
notwendig, sofern diese räumlich miteinander  
kollidieren können.Abbildung 12: 

Kameraroboter im Studio von RTL aktuell

1 M2M – Machine-to-Machine – Automatisierter Informationsaustausch von Maschinen untereinander.

Verwendung
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Verwendung

8.6.1 Gefährdungsbeurteilung und grundsätzliche Schutzmaßnahmen

Über eine Gefährdungsbeurteilung sind die erfor-
derlichen Schutzmaßnahmen für das Kamerabe-
wegungssystem und dessen Betrieb festzulegen. 
Vorrangig sind dies konstruktive Maßnahmen 
zum Schutz von im Gefahrenbereich befindlichen 
Personen, zum Beispiel Kraftbegrenzung, steue-
rungstechnische Maßnahmen oder sensorgesteuerte 
Schutzeinrichtungen. Weiterhin können organisa-
torische Maßnahmen, wie Zutrittskontrollen und 
Sperrzonen, getroffen werden.

Durch unbeabsichtigte oder unbeaufsichtigte 
Steuerbefehle, beispielsweise während des Einricht-
betriebs, besonders über die M2M-Schnittstelle, 
können Bewegungen ausgeführt werden, ohne dass 
hierfür der Gefahrenbereich ausreichend gesichert 
ist. Aus diesem Grund dürfen Bewegungen nur 
ausgelöst werden können, wenn eine übergeordnete 
Befehlseinrichtung, zum Beispiel eine Zustimmein-
richtung, aktiviert ist.

Die Anforderungen an die Sicherheit der Steuerung 
umfassen insbesondere folgende Funktionen:
• Kameraroboter müssen mit einer oder mehreren 

Not-Halt-Einrichtungen ausgerüstet sein. Nach 
Entriegelung des Not-Halt-Befehlsgerätes darf die 
Anlage nicht unmittelbar wieder anlaufen. Erst 
nach Betätigung einer weiteren Starteinrichtung 
darf der Wiederanlauf erfolgen

• Die Not-Halt-Funktion muss unabhängig von der 
Betriebsart jederzeit verfügbar und betriebsbereit 
sein und sollte auf Hardware-Ebene, softwareun-
abhängig geschaltet werden

• Auch tragbare Steuereinheiten müssen mit Not-
Halt-Tastern versehen sein

• Befehlseinrichtungen sind als sogenannte Tot-
mannschalter mit selbsttätiger Rückstellung aus-
geführt

• Sicherheitsrelevante Funktionen sind sicherheits-
gerichtet auszuführen, zum Beispiel Redundanz, 
Selbstüberwachung

• Beim ersten auftretenden Fehler muss ein sicherer 
Zustand hergestellt werden

 

Die allgemeinen Anforderungen an Konstruktion 
und Betrieb sind mindestens die der jeweiligen 
Kamerabewegungssysteme, siehe zum Beispiel 
Schienensysteme auf dem Boden, Kapitel 8.4. 
Grundsätzlich müssen die Systeme den Anforde-
rungen der jeweils aktuellen Maschinenrichtlinie, 
hier RL 2006/42/EG sowie der DIN 56950-1 für 
Veranstaltungstechnik entsprechen. Für die Kon-
formitätserklärung des Gesamtsystems ist der Sys-
temlieferant beziehungsweise der Systemintegrator 
verantwortlich.

Sollten sich mehrere Robotiksysteme in einem 
Studio befinden, oder sollte es sich um Maschinen 
handeln, die aus verschiedenen Maschinen eine 
neue Gesamtmaschine bilden, so muss es für den 
Benutzer eine zentrale Befehlseinrichtung und Not-
Halt-Taster geben. Sollte die Gefährdungsbeurteilung 
der Installation zusätzliche, örtlich getrennte Not-
Halt-Taster, beispielsweise an den Geräten, im Studio 
und am Bedienplatz vorsehen, so müssen diese alle 
zentral schalten und über eine übergeordnete Schalt-
logik für die Wiederinbetriebnahme verfügen.

Die Bedienung der Robotiksysteme darf nur durch 
qualifiziertes und autorisiertes Personal erfolgen. 
Während der Abwesenheit des Bedienpersonals 
müssen die Robotiksysteme gegen unbefugte Benut-
zung, auch über die M2M-Schnittstelle, gesichert 
werden.
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Verwendung

8.6.2 Kollaborierende Robotiksysteme

Sollen die Robotiksysteme als kollaborierende 
Roboter ausgeführt werden, sind besondere Anforde-
rungen zu erfüllen.

Automatisierte Studioeinrichtungen, bei denen 
rechnergesteuert autonome Kamerafahrten realisiert 
werden, fallen in das Anwendungsfeld der kollabo- 
rierenden Roboter. Durch den nahen oder direkten 
Kontakt zwischen kollaborierendem Roboter und 
Personen im Studio ergeben sich zwangsläufig auch 
Kollisionsmöglichkeiten. Die klassischen trennenden 
Schutzeinrichtungen sind hier im Allgemeinen nicht 
anwendbar. Nach der Begriffsbestimmung aus EN ISO 
10218-1 ist der kollaborierende Betrieb ein Zustand, 
in dem hierfür konstruierte Roboter innerhalb eines 
festgelegten Arbeitsraums direkt mit dem Menschen 
zusammenarbeiten, sich also einen Arbeitsraum teilen.

Nach dem Klassifikationsschema der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) ist die 
Betriebsweise in Fernsehstudios als Ko-Existenz zu 
bezeichnen. Auch für diese Betriebsweise sind die 
Anforderungen der EN ISO 10218 zu erfüllen. 

Die sicherheitstechnischen Anforderungen sind 
sehr von der Applikation abhängig. Sie sind für das 
Anwendungsgebiet „kollaborierende Roboter (Colla-
borative Robots)“ in der überarbeiteten Norm EN ISO 
10218, Teile 1 und 2, sowie der Spezifikation ISO/TS 
15066 „Robots and robotic devices – Collaborative 
robots“ definiert. 

Der Systemintegrator muss auch für diese Roboterap-
plikation eine EG-Konformitätserklärung ausstellen 
und ein CE-Zeichen an der Applikation anbringen.

Wichtige sicherheitstechnische Merkmale von 
automatisierten Studioeinrichtungen zur Kamerabe-
wegung sind:

Funktionale Sicherheit von Steuerungen
Für sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen wird 
in den Produktnormen für Industrieroboter EN ISO 
10218-1 und EN ISO 10218-2 Einfehlersicherheit mit 
partieller Fehlererkennung gefordert. Gleichzeitig 
wird auch der Hinweis gegeben, dass diese Anfor-
derungen durch Maßnahmen nach EN ISO 13849-1 
oder EN 62061 erfüllt werden. Dabei wird folgende 
sicherheitsbezogene Leistungsfähigkeit der Steue-
rung genannt:

• PL d (Performance Level d) in Verbindung mit 
Struktur Kategorie 3 oder

• SIL 2 (Safety Integrity Level 2) in Verbindung mit 
Hardware Fehlertoleranz 1.

 

Diese Anforderungen bedingen in den meisten Fällen 
eine zweikanalige Steuerungsstruktur. Alternativ  
kann die Steuerung nach den Anforderungen der  
DIN 56950-1 auch nach SIL 3 ausgeführt werden.

Kraft- und Momentenbegrenzung
Generell muss sichergestellt sein, dass sich bei einem 
Kontakt zwischen Roboter, Kamera oder anderer Peri-
pherie und Person die Verletzungsrisiken in einem 
niedrigen und tolerablen Niveaubereich halten.

Im Rahmen der Risikobeurteilung der Applikation 
ist festzulegen, welche Stellungen des Roboters 
einschließlich der damit bewegten Gegenstände zu 
berücksichtigen sind. Typische Betriebssituationen, 
in denen Körperregionen möglicherweise Kollisi-
onskräften ausgesetzt sind, können sein:

• Eingreifen der Bedienperson in den Bewegungs-
bereich

• Beobachten des Arbeitsprozesses
• Beobachten von Störungen
• Anstoßen der Roboterarme an den Körper
• Anstoßen der Kamera oder von Anbauteilen an 

den Körper 

Die Kraft- oder Druckeinwirkung hängt von der Form-
gebung des Roboters und aller sonstigen beteiligten 
Vorrichtungen ab, siehe auch EN ISO 10218-2.

Geschwindigkeits- und Abstandsüberwachung
Bei der Geschwindigkeits- und Abstandsüberwachung 
werden nichttrennende Schutzeinrichtungen so ein- 
gesetzt, dass sich Personen jederzeit dem Roboter 
nähern können, ohne gefährdet zu werden. Als Schutz- 
einrichtungen kommen zum Beispiel optische Laser- 
scanner oder 3D-Kameras in Betracht. Sie müssen die 
Annäherung von Personen sicher detektieren und die 
Roboterbewegungen entsprechend verlangsamen oder 
stoppen. Bei Vergrößerung des Abstands setzt der 
Roboter seine Bewegung ohne Quittierung fort.  
Die Geschwindigkeit muss sicher überwacht sein.

Ebenso wie das sonstige sicherheitsbezogene Steu-
erungssystem der Roboteranlage müssen auch diese 
optischen Schutzeinrichtungen die Anforderungen 
von EN ISO 13849-1 PLd in Verbindung mit Kategorie 3 
erfüllen.

Die Sicherheitsabstände müssen EN ISO 13855 entspre-
chen. Daher ist die Geschwindigkeits- und Abstands- 
überwachung in der Regel nur dort anwendbar, wo 
ausreichend Platz zur Verfügung steht. Zusätzlich ist zu 
beachten, dass sich nicht nur die Person der Gefahr-
stelle nähern kann, sondern dass sich auch die Gefahr-
stelle (Robotersystem) auf die Person zubewegen kann.
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Verwendung

8.6.3 Wartung und Instandhaltung

Die Gebrauchsanleitung des Herstellers der Roboter-
anlage muss Angaben zur Wartung und Instandhal-
tung enthalten. 

Instandhaltungsarbeiten müssen grundsätzlich bei 
abgeschalteter Roboteranlage durchgeführt werden. 
Es sind Maßnahmen vorzusehen, die eine Wiederin-
betriebnahme durch Unbefugte verhindern, zum 
Beispiel Abschließen der Energietrenneinrichtungen 
oder eine Beschilderung. Energiespeicher sind 
zu entlasten, beispielsweise durch mechanische 
Federn, Druckspeicher. Besonders ist bei Robotern 
auf Teile zu achten, die durch Schwerkraft herab-
sinken oder -fallen können, beispielsweise Achsen. 
Für Instandhaltungsarbeiten müssen die Achsen 
zusätzlich gesichert werden, zum Beispiel durch 
Unterbauen oder Abstecken.

Ist es nicht möglich, die Wartungs- und Instandhal-
tungsarbeiten bei vollkommen abgeschalteter Anlage 
durchzuführen, müssen, soweit möglich, ersatzweise 
Schutzmaßnahmen vorgesehen werden. Hierzu 
zählen Zustimmungsschalter, Tippbetrieb, reduzierte 
Geschwindigkeit beziehungsweise mechanische 
Hilfsmittel. Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten, 
insbesondere bei unwirksamen Schutzeinrichtungen, 
dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchge-
führt werden.
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Prüfungen von Kamerabewegungssystemen

9 Prüfungen von Kamerabewegungssystemen 

Für die unterschiedlichen Kamerabewegungssysteme können zusätzlich zum Produktsicherheits-
gesetz weitere Rechtsverordnungen gelten. Der Hersteller von Kamerabewegungssystemen hat 
im Rahmen seiner Produktverantwortung zu ermitteln, welche Regelungen für die individuellen 
Arbeitsmittel gelten. 

Es empfiehlt sich, die durchzuführenden Prüfungen 
bei der Beschaffung oder Anmietung von Kamera- 
bewegungssystemen mit dem Hersteller oder  
Lieferanten vertraglich zu vereinbaren.

Die Prüfungen im Verantwortungsbereich des Her-
stellers sind Prüfungen vor dem Inverkehrbringen. 
Diese Prüfungen sind Bestandteil der internen 
Fertigungskontrolle. Sie sind zu dokumentieren und 
können unter anderem Folgendes beinhalten:

• Bewertung der Risikobeurteilung
• Prüfung der Konstruktions- und Fertigungsunter-

lagen
• Prüfung auf Übereinstimmung mit der Produkt- 

dokumentation
• Prüfung der Bemessungsnachweise
• Prüfung der Konstruktion und der Standsicherheit
• Prüfung der Sicherheitseinrichtungen
• Prüfung der elektrischen Ausrüstung
• Prüfung der sicherheitsrelevanten Funktionen von 

Steuerungen
• Prüfung der Benutzerinformation
• Prüfung der Fertigungsstätte und des Fertigungs-

verfahrens

9.1 Prüfungen im Verantwortungsbereich des Herstellers

Aus den jeweiligen Regelungen können sich für 
die Kamerabewegungssysteme unterschiedliche 
Prüfanforderungen ergeben. Beispielsweise fordert 
die Maschinenrichtlinie für die meisten Kamerakrane 
ein Konformitätsbewertungsverfahren mit Konfor-
mitätserklärung durch den Hersteller. Andererseits 
sind beispielsweise Multikopter keine Maschinen 
im Sinne der Maschinenrichtlinie und unterliegen 
als Fluggeräte den einschlägigen Luftfahrtregeln. 
Sie unterliegen weiterhin den Anforderungen der 
Betriebssicherheitsverordnung.

Vor der Bereitstellung der Kamerabewegungssysteme 
durch den Hersteller sind von ihm alle im Rahmen 
eines Konformitätsbewertungsverfahrens erforder-
lichen Prüfungen durchzuführen und zu dokumen-
tieren. Soweit es sich um maschinentechnische 
Einrichtungen im Sinne der Unfallverhütungsvor-
schrift DGUV Vorschrift 17 „Veranstaltungs- und Pro-
duktionsstätten für szenische Darstellung“ handelt, 
können Vor-, Bau- und Abnahmeprüfungen durch 
ermächtigte Sachverständige erforderlich sein.
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9.2 Prüfungen im Verantwortungsbereich des Betreibers
Die Prüfungen im Verantwortungsbereich des 
Betreibers beruhen auf den Prüfanforderungen der 
Betriebssicherheitsverordnung und der DGUV Vor-
schrift 17 „Veranstaltungs- und Produktionsstätten 
für szenische Darstellung“ in Verbindung mit der 
DGUV Regel 115-002 „Veranstaltungs- und Produkti-
onsstätten für szenische Darstellung“ und dem DGUV 
Grundsatz 315-390 „Grundsätze für die Prüfung 
maschinentechnischer Einrichtungen in Bühnen und 
Studios“. 

Im Gegensatz zur Differenzierung nach Kapitel 9.1 
gelten alle Arten von Kamerabewegungssystemen  
als Arbeitsmittel im Sinne der Betriebssicherheitsver-
ordnung (BetrSichV). Die Vorschriften für die Prüfung 
von maschinentechnischen Arbeitsmitteln der 
Veranstaltungstechnik in Anhang 3, Abschnitt 3 der 
BetrSichV legen auch die Prüfungen für Kamerabewe-
gungssysteme fest. 

Maschinentechnisches  
Arbeitsmittel der  
Veranstaltungstechnik

Prüfung nach Montage,  
Installation und vor der  
ersten Inbetriebnahme

Wiederkehrende  
Prüfung

Maschinentechnische Arbeitsmittel, einschließlich 
Eigenbauten, die unter den Anwendungsbereich 
der Maschinenverordnung (Neunte Verordnung zum 
Produktsicherheitsgesetz) fallen, soweit es sich 
handelt um

mindestens jährlich  
durch eine  
zur Prüfung  
befähigte Person 
und
mindestens  
alle 4 Jahre durch 
Prüfsachverständige

a) stationäre maschinentechnische Arbeitsmittel Prüfsachverständige

b) mobile maschinentechnische Arbeitsmittel zur Prüfung  
befähigte Person

c)  mobile maschinentechnische Arbeitsmittel,  
mit denen Personen bewegt oder Lasten über 
Personen bewegt werden

Prüfsachverständige

d)  mobile maschinentechnische Arbeitsmittel,  
mit denen softwarebasierte automatisierte  
Bewegungsabläufe erfolgen

Prüfsachverständige

Maschinentechnische Arbeitsmittel, einschließlich 
Eigenbauten, die nicht unter den Anwendungsbe-
reich der Maschinenverordnung (Neunte Verordnung 
zum Produktsicherheitsgesetz) fallen

Prüfsachverständige

Tabelle 2:  
Prüfvorschriften für bestimmte Arbeitsmittel nach Anhang 3 Abschnitt 3 der Betriebssicherheitsverordnung vom 03.02.2015

Erläuterungen zu Tabelle 2
Die in dieser Tabelle genannten Anforderungen 
gelten für maschinentechnische Arbeitsmittel der 
Veranstaltungstechnik, die zum szenischen Bewegen 
und Halten von Personen und Lasten verwendet 
werden.

Zu den stationären maschinentechnischen Arbeits-
mitteln nach a) gehören zum Beispiel im Gebäude 
fest eingebaute Kamerabewegungssysteme. 

Zu den mobilen maschinentechnischen Arbeitsmit-
teln nach b) gehören zum Beispiel Pedestals.

Zu den mobilen maschinentechnischen Arbeitsmit-
teln nach c) gehören zum Beispiel ortsveränderliche 
Kamerabewegungssysteme, die sich über Personen 
bewegen oder Personen gefährden können. 

Zu den mobilen maschinentechnischen Arbeitsmit-
teln, mit denen softwarebasierte automatisierte 
Bewegungsabläufe erfolgen nach d) gehören zum 
Beispiel Kamera-Robotiksysteme und alle Kamerabe-
wegungssysteme, deren Steuerung softwarebasiert 
abläuft. 

Prüfungen von Kamerabewegungssystemen
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9.2.1 Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme

Liegt der Nachweis der herstellerseitig veranlassten 
Prüfung nach Kapitel 9.1, vor dem Inverkehrbringen 
und/oder eine EG-Konformitätserklärung vor, so 
erstreckt sich die Prüfung vor der ersten Inbetrieb-
nahme auf die ordnungsgemäße Aufstellung, Aus-

rüstung und Betriebsbereitschaft des Kamerabewe-
gungssystems. Liegt kein entsprechender Nachweis 
vor, muss der Unternehmer oder die Unternehmerin 
die Prüfung durch Prüfsachverständige veranlassen.

9.2.2 Prüfung bei der Benutzung

Prüfungen nach der Montage oder Installation sind 
soweit erforderlich durch Prüfsachverständige durch-
zuführen. Dies gilt im Besonderen für Systeme, mit 
denen Personen bewegt werden oder die Lasten über 
Personen bewegen. Eine begleitende Prüfung bei 
Auf- und Abbau kann in Abstimmung mit den Prüf-
sachverständigen auch anhand eines von diesem 
akzeptierten qualitätsgesicherten Arbeitsverfahrens 
erfolgen. 

Die Prüfung bei oder nach dem Aufbau, im Fall einer 
Montage am Betriebsort, erfordert mindestens 
die Sichtprüfung aller verwendeten Teile und den 
ordnungsgemäßen Zusammenbau. Sie ist von 
einer zur Prüfung befähigten Person, zum Beispiel 
qualifiziertes Bedien- und Wartungspersonal, 
durchzuführen. Die erforderliche Qualifikation der 
zur Prüfung befähigten Person richtet sich nach der 
Komplexität des Kamerabewegungssystems und der 
davon ausgehenden Gefährdung. 

Die Sicht- und Funktionsprüfung beinhaltet
• die Überprüfung des betriebssicheren Zustandes 

und die Funktionsfähigkeit der Schutzeinrichtungen,
• die Überprüfung auf äußere Schäden, Verschleiß, 

fehlende oder nicht vom Hersteller autorisierte Teile,
• die Berücksichtigung der besonderen Umge-

bungsverhältnisse,
• die Dokumentation der Prüfung.

Bei der Überprüfung sind die Festlegungen der 
Montageanleitung und die Sicherheitshinweise des 
Herstellers zu berücksichtigen. Die Prüfung bei oder 
nach dem Aufbau muss auch die Wirksamkeit der 
Schutzmaßnahmen aus der Gefährdungsbeurteilung 
nach Kapitel 5 umfassen. Wenn eine Prüfung bei der 
Benutzung ergibt, dass ein sicherheitsrelevanter 
Mangel vorliegt, darf das Kamerabewegungssystem 
nicht verwendet werden und der Eigentümer oder die 
Eigentümerin ist in Kenntnis zu setzen.

9.2.3 Wiederkehrende Prüfungen

Das Ziel der wiederkehrenden Prüfung ist, Mängel 
durch Schäden verursachende Einflüsse rechtzeitig 
zu erkennen und gefährdende Betriebszustände zu 
verhindern. Grundsätzlich gelten die Festlegungen 
der Tabelle 2. Eine Verkürzung der darin festgelegten 
Prüffristen kann erforderlich werden, wenn die 
Gefährdungsbeurteilung dies ergibt. 

Als Prüfgrundlagen sind die Prüfanweisungen und 
Prüfkriterien der Hersteller sowie der arbeitsmit-
telbezogene Stand der Technik anzuwenden. Die 
wiederkehrenden Prüfungen sind durch zur Prüfung 
befähigte Personen und gegebenenfalls durch 
Prüfsachverständige durchzuführen. Um eine Inte-
ressenskollision auszuschließen, sollen diese Prü-
fungen nicht durch das Bedienpersonal im Rahmen 
einer Produktion durchgeführt werden.

9.2.4 Außerordentliche Prüfungen

Außerordentliche Prüfungen werden notwendig, 
wenn außergewöhnliche Ereignisse stattgefunden 
haben, die schädigende Auswirkungen auf die 
Sicherheit des Kamerabewegungssystems haben 
können. 

Außergewöhnliche Ereignisse können insbesondere 
Unfälle, Veränderungen an den Kamerabewegungs-
systemen, längere Zeiträume der Nichtbenutzung 
oder besondere Umwelteinflüsse sein. 

Prüfungen von Kamerabewegungssystemen
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Prüfungen von Kamerabewegungssystemen

9.3 Dokumentation von Prüfungen
Alle Prüfergebnisse müssen in geeigneter Form doku-
mentiert werden. Die Prüfdokumentationen richten 
sich nach Umfang und Inhalt der Prüfungen sowie 
der Komplexität des Kamerabewegungssystems. 

Es hat sich bewährt, die Prüfdokumentation über 
die Lebensdauer des Kamerabewegungssystems, 
mindestens jedoch zehn Jahre, aufzubewahren. 

Die Dokumentation der Prüfungen bei Aufbau und 
Gebrauch wird vom Umfang und Inhalt der Prüfungen 
bestimmt. Bei einfachen Kamerabewegungssys-
temen wie handgetriebenen Kamerastativen und 
Kameradollys kann auf eine Prüfdokumentation 
verzichtet werden. Für Kamerabewegungssysteme, 
die eine folgerichtige Montage erfordern, zum Bei-
spiel bei Kamerakranen oder Seilsystemen, kann die 
Durchführung der Prüfung anhand einer Checkliste 
dokumentiert werden. Alternativ ist die Prüfung auch 
anhand von betrieblichen Regelungen wie Verfah-
rens- oder Dienstanweisungen nachvollziehbar.

Falls die Erstellung der Dokumente in elektronischer 
Form erfolgt, sind geeignete qualitätssichernde 
Maßnahmen zur Lenkung der Dokumente und Daten 
erforderlich, zum Beispiel nach DIN EN ISO/IEC 
17025, „Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz 
von Prüf- und Kalibrierlaboratorien“, Kapitel 4.4.7). 

Ein aktueller Prüfnachweis ist in geeigneter Form 
mit dem Kamerabewegungssystem mitzuführen. Die 
Durchführung der wiederkehrenden Prüfung, sowohl 
die jährliche Prüfung durch zur Prüfung befähigte 
Personen als auch die vierjährliche Prüfung durch 
Prüfsachverständige sind sichtbar am Kamerabe-
wegungssystem zu dokumentieren, zum Beispiel in 
Form von Prüfplaketten.
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Anhang
A1  Befähigung für die Bedienung von  

Kamerabewegungssystemen
Befähigung umfasst alle körperlichen sowie geis-
tigen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Eigenschaften 
einer Person, die zur Gewährleistung der Sicherheit 
erforderlich sind. Auf körperlicher Seite kommen 
hier zum Beispiel die Hör- und Sehfähigkeit sowie 
die körperliche Belastbarkeit in Betracht. Zu den 
geistigen Fähigkeiten und Eigenschaften zählen 
beispielsweise die Auffassungsgabe, die psychische 
Belastbarkeit, die Konzentrations- und Koordinati-
onsfähigkeit, das technische Verständnis und das 
Reaktionsvermögen.

Je größer das Gefährdungspotenzial der auszufüh-
renden Arbeiten ist, desto höher sind die Anforde-
rungen an die Befähigung. Entsprechend höher sind 
auch die Anforderungen an die Maßnahmen des 
Unternehmers beziehungsweise des Auftraggebers, 
mit denen er die Befähigung der Bedienerinnen und 
Bediener zu prüfen hat. Für sicherheitsrelevante 
Tätigkeiten ist bei der Beurteilung der Befähigung 
für die auszuübende Tätigkeit ein strenger Maßstab 
anzulegen.

A 1.1  Ausbildungsträger und Ausbilder

Der Bildungsträger trägt die Verantwortung für die 
Qualifikation nach dieser Fachinformation. Dies 
umfasst die Einhaltung des zeitlichen Rahmens, die 
Umsetzung der Ausbildungsinhalte und eine sorgfäl-
tige Prüfung einschließlich ihrer Dokumentation und 
der Ausstellung des entsprechenden Befähigungs-
nachweises. Für die Zulassung zur Ausbildung sind 
die grundsätzlichen Anforderungen nach Kapitel 7 zu 
überprüfen. Ein Nachweis der körperlichen Eignung 
muss vorliegen.

Zur Verantwortung der Ausbildungsträger gehört 
auch die Auswahl qualifizierter Ausbilderinnen und 
Ausbilder. Ein Ausbilder oder eine Ausbilderin ist 
qualifiziert, wenn er oder sie in seinem oder ihrem 
Fachgebiet zeitnah tätig ist und über die im Fol-
genden genannten Qualifikationen verfügt.

Als Ausbilder oder Ausbilderin kann tätig werden
• wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung und 

Erfahrung umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet 
von Kamerabewegungssystemen besitzt,

• mit den geltenden staatlichen Arbeitsschutzvor-
schriften, Unfallverhütungsvorschriften und den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik ver-
traut ist,

• volljährig ist und mindestens drei Jahre systembe-
zogene Berufserfahrung hat,

• Ausbildungskonzepte vermitteln und eine Gruppe 
durch einen Lehrgang führen kann.

Anhang
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A 1.2 Ausbildungsinhalte

Die erforderliche Qualifikation richtet sich nach der 
Art und der Komplexität der Kamerabewegungs-
systeme. Die vorgesehene Befähigung nach dieser 
Fachinformation setzt sich aus einem Basiskurs und 
weiteren Qualifizierungsmodulen zusammen.

Die Inhalte der Befähigungen sind weiter unten 
aufgelistet. Der zeitliche Umfang für den Basiskurs 
umfasst je nach Vorqualifikation 10 bis 20 Lehrein-
heiten (LE, 1 LE = 45 Minuten). Der zeitliche Umfang 

für die weiteren Qualifizierungsmodule richtet sich 
nach der Komplexität des Systems und seiner Bedie-
nung. Die weiteren Qualifizierungsmodule bestehen 
aus einem theoretischen und einem praktischen Teil 
und umfassen eine Prüfung.

Voraussetzung für die Bedienung von Kamerabewe-
gungssystemen ist neben dem Befähigungsnachweis 
eine Systemeinweisung für das jeweilige Gerät. Der 
Nachweis hierzu kann formlos erfolgen.

6. Robotiksysteme (ortsveränderlich) 7. Robotiksysteme (fest installiert)***

1. Basiskurs 

8. frei fliegende Systeme**

5.  ferngesteuerte Kamerasysteme auf Seilen

4.  ferngesteuerte Kamerasysteme auf festgelegten 
Bahnen

2.  handbetriebene bemannte  
und unbemannte Kamerakrane 3.  teleskopierbare Kamerakrane*

*  Das Qualifizierungsmodul 3 „Teleskopierbare Kamerakrane“ setzt zwingend das Qualifizierungsmodul 2  
„Kamerakrane“ voraus.

**  Für frei fliegende Systeme ist zukünftig nach dem Luftfahrtrecht eine Führerscheinprüfung abzulegen  
(Stand Oktober 2016).  
Der Basiskurs ist auf die Besonderheiten von frei fliegenden Systemen abzustimmen.

***   Bei fest installierten Robotiksystemen wird die Qualifizierung beziehungsweise Befähigung durch den  
Systemlieferanten beziehungsweise den Systemintegrator festgelegt.

Anhang



36

Anhang

Inhalte des Basiskurses
Der Basiskurs umfasst die Vermittlung grundlegender Inhalte. Vorkenntnisse sind dabei zu berücksichtigen. 
Die erworbenen Kenntnisse sind durch eine Prüfung nachzuweisen.

1 Basiskurs
 1.1 Physikalische Grundlagen
  1.1.1 Masse, Kraft und Gegenkraft
  1.1.2 Energiesatz der Mechanik
  1.1.3 Mechanik an starren Körpern
  1.1.4 Schwerpunkt an starren Körpern
  1.1.5 Drehbewegungen am starren Körper
  1.1.6 Beschleunigung und Trägheit
  1.1.7 Kräfte und Drehmomente 
  1.1.8 Werkstoffkunde

 1.2 Grundlagen der Elektrotechnik im Verantwortungsbereich
  1.2.1 Gefahren des elektrischen Stromes 
  1.2.2 Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag 
  1.2.3 Sichtprüfung von elektrischen Betriebsmitteln 
  1.2.4 Anschluss an unbekannte Stromquellen 
  
 1.3 Gesetzliche Grundlagen 
  1.3.1 Arbeitsschutzgesetz und Betriebssicherheitsverordnung 
  1.3.2 Arbeitszeitgesetz und Lenkzeiten/Ruhezeiten 
  1.3.3 Unfallverhütungsvorschriften: DGUV Vorschrift 1 und Vorschrift 17 
  1.3.4 BG ETEM/VBG Fachinformation Kamerabewegungssysteme 
  1.3.5 Gefährdungsbeurteilung 
  1.3.6 Prüfvorschriften für Kamerabewegungssysteme 
  1.3.7 Ladungsverteilung/Ladungssicherung  
  1.3.8 Bestimmungsgemäße Benutzung 
  
 1.4 Vorgaben der Hersteller/Verleiher
  1.4.1 Windgeschwindigkeiten
  1.4.2 Bodenbelastbarkeit/Tragfähigkeit des Untergrundes
  1.4.3 Maximale Belastbarkeit
   1.4.4 Einsatz im Freien
   1.4.5 Sondereinsatz auf Fahrzeugen (Autorisierung der Hersteller)
   1.4.6 Transport der Systeme mit Kfz/Nfz
   1.4.7 Fehlbedienung, Fehlgebrauch von Kamerabewegungssystemen 
 
  1.5 Konstruktion und Wirkungsweise von Kamerabewegungssystemen
   1.5.1 Schienen- und frei fahrende Systeme
   1.5.2 Teleskophubsäulen
   1.5.3 festmontierte Remote Heads

  1.6 Bildgestaltung
   1.6.1 Abbildungsgrößen
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Inhalte der Qualifizierungsmodule
Die jeweiligen Qualifizierungsmodule umfassen die Vermittlung weiterführender Inhalte. Vorkenntnisse sind 
dabei zu berücksichtigen. Die erworbenen Kenntnisse sind durch eine Prüfung nachzuweisen.

2  Handbetriebene, bemannte und unbemannte Kamerakrane
  2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
  2.2 Gesetzliche Grundlagen 
  2.3 Gefährdungsbeurteilung
  2.4 Transport, Aufbau, Auswiegen, Abbau 
  2.5 Plattformbetrieb 
  2.6 Sicht- und Funktionsprüfung vor Inbetriebnahme
  2.7 Abschätzen und Durchführen von Bewegungsvorgängen im begrenzten Raum
  2.8 Kamerafahrten mit verschiedenen Geschwindigkeiten
  2.9 Bewegen und Abbremsen des Krandollys auf Rädern oder Schienen
  2.10 Einfluss höherer Windgeschwindigkeiten auf die Stabilität und Dynamik von Kamerakranen
  2.11 Arbeit unter verschiedenen Wetterbedingungen
  2.12 Fehlerfindung

3  Teleskopierbare Kamerakrane
  3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
  3.2 Gesetzliche Grundlagen
  3.3 Gefährdungsbeurteilung
  3.4 Transport, Aufbau, Auswiegen, Abbau
  3.5 Steuerung elektrisch betriebener Kamerakrane über die Fernbedienung
  3.6 Sicht- und Funktionsprüfung vor Inbetriebnahme
  3.7 Abschätzen und Durchführen von Bewegungsvorgängen im begrenzten Raum
  3.8  Kamerafahrten mit verschiedenen Geschwindigkeiten und Beherrschung der dynamischen 

Kräfte beim Teleskopieren und Schwenken
  3.9 Bewegen und Abbremsen des Krandollys auf Rädern oder Schienen
  3.10 Einfluss höherer Windgeschwindigkeiten auf die Stabilität und Dynamik von Kamerakranen
  3.11 Arbeit unter verschiedenen Wetterbedingungen
  3.12 Fehlerfindung 

4  Schienensysteme
  4.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
  4.2 Gesetzliche Grundlagen
  4.3 Gefährdungsbeurteilung
  4.4 Notwendige organisatorische Maßnahmen und Integration mit anderen Gewerken
  4.5 Transport, Aufbau, Abbau 
   4.5.1   Bei hängender Montage: geeignete Anschlagpunkte und Anschlagmittel sowie 

Lastverteilung
  4.6 Steuerung elektrisch betriebener Schienensysteme über die Fernbedienung
  4.7 Sicht- und Funktionsprüfung vor Inbetriebnahme
  4.8 Abschätzen und Durchführen von Bewegungsvorgängen im begrenzten Raum 
  4.9 Fehlerfindung 

5  Ferngesteuerte Kamerabewegungssysteme auf Seilen
  5.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
  5.2 Gesetzliche Grundlagen
  5.3 Gefährdungsbeurteilung 
  5.4 Zugkräfte und Seildurchhang 
  5.5 Geeignete Anschlagpunkte und Anschlagmittel sowie Lastverteilung 
  5.6 Notwendige organisatorische Maßnahmen und Integration mit anderen Gewerken
  5.7 Transport, Aufbau, Auswiegen, Abbau 
  5.8 Steuerung elektrisch betriebener Kamerabewegungssysteme auf Seilen über die Fernbedienung 
  5.9 Sicht- und Funktionsprüfung vor Inbetriebnahme
  5.10 Abschätzen und Durchführen von Bewegungsvorgängen im begrenzten Raum 
  5.11 Fehlerfindung 
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6 Robotiksysteme – ortsveränderlich
 6.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 
 6.2 Gesetzliche Grundlagen 
 6.3 Gefährdungsbeurteilung 
 6.4 Notwendige organisatorische Maßnahmen und Integration mit anderen Gewerken
 6.5 Transport, Aufbau, Auswiegen, Abbau 
 6.6 Steuerung der ortsveränderlichen Robotik Systeme über die Fernbedienung 
 6.7 Sicht- und Funktionsprüfung vor Inbetriebnahme
 6.8 Abschätzen und Durchführen von Bewegungsvorgängen im begrenzten Raum 
 6.9 Fehlerfindung
 6.10  Detaillierte Schulung der jeweiligen Robotiksysteme durch den Hersteller beziehungsweise 

Betreiber

7 Robotiksysteme – fest installiert
  Bei fest installierten Robotiksystemen wird die Qualifizierung und Befähigung durch den Systemliefe-

ranten beziehungsweise den Systemintegrator geregelt.

8 Frei fliegende Systeme
  Der Ausbildungsplan betrifft die flugtheoretische und -praktische Qualifikation und beinhaltet die 

nachstehend aufgelisteten Themenbereiche. Der Ausbildungsplan ist durch die nationalen oder 
europäischen Regelungen zur Befähigung zur Steuerung von zivilen unbemannten Fluggeräten zu 
ersetzen, sobald diese vorliegen. Diese Regularien sind angekündigt, liegen zum Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung aber noch nicht vor.

 8.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
 8.2  Luftverkehrsgesetz (LuftVG), Luftverkehrsordnung (LuftVO) 

Einteilung des Luftraumes, Kontrollzonen
 8.3 Gefährdungsbeurteilung
 8.4 Notwendige Genehmigungen, Aufstiegserlaubnis, Persönlichkeitsrechte
 8.5  Flugtheoretische Qualifikation inklusive Funktechnik  

Aeronautische Grundlagen, Strömungstechnik, Flugtechnik, Wetterkunde
 8.6 Sicht- und Funktionsprüfung vor Inbetriebnahme
 8.7  Sicherer Gebrauch des frei fliegenden Systems 

Flugdauer, Steuerung Kamerasystem, Einschätzung und Bewertung der Flugumgebung, Ver-
wendung verschiedener Kamerasysteme, Einsatzbedingungen (Witterung, geomagnetische 
Aktivitäten in der Atmosphäre), Umgang mit Störungen

 8.8  Flugpraktische Qualifikation 
Start, Landung, Landeanflug, Steig- und Sinkflug, Schwebeflug, Geradeausflug, weitere 
Flugfiguren
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A2 Gefährdungsbeurteilung

Gefährdungsbeurteilung für Multikopterflüge

Firma: _____________________________________________________________________________________

Drehort: ____________________________________________________________________________________

Projektname: _______________________________________________________________________________

Fluggerät – Typenbezeichnung: ________________________________________________________________

Produktionstitel: ____________________________________________________________________________

Produktionsnummer: _________________________________________________________________________

Gefährdungsbeurteilung erstellt am : ____________________________________________________________

Erstellt von: _________________________________________________________________________________

Unterschrift: ________________________________________________________________________________

Verantwortlich für die Durchführung der Maßnahmen: ______________________________________________

Termin  für die Durchführung der Maßnahmen: ____________________________________________________

Maßnahmen durchgeführt am: _________________________________________________________________

Verantwortlich für die Wirksamkeitskontrolle: _____________________________________________________

Termin der Wirksamkeitskontrolle:_______________________________ Maßnahme wirksam?    ja     nein

Unterschrift: ________________________________________________________________________________

Bemerkungen: ______________________________________________________________________________

Die  in der Tabelle genannten Gefährdungen beruhen auf langjähriger Erfahrung bei der Verwendung von  
Multikoptern.  Gegebenenfalls  müssen bei einem  konkreten Projekt  zusätzlich vorhandene Gefährdungen 
und Schutzmaßnahmen hinzugefügt werden.  Auch nicht aufgeführte und beim konkreten Projekt ange-
wandte Schutzmaßnahmen  sind zu ergänzen.  Die für die Gefährdungsbeurteilung verantwortliche Person 
bestätigt durch ihre Unterschrift , dass beim  Auftreten  der in der Tabelle  beschriebenen Gefährdungen die  
gewählten Schutzmaßnahmen angewendet werden.

Die Formulare für die Dokumentation der Gefährdungs- 
beurteilung können auf der Internetseite  
www.vbg.de/veranstaltungen-und-produktionen 
heruntergeladen werden.
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Gefährdungsbeurteilung für Kamerakrane

Firma: _____________________________________________________________________________________

Drehort: ____________________________________________________________________________________

Projektname: _______________________________________________________________________________

Kamerakran – Typenbezeichnung: ______________________________________________________________

 bemannt   auf einem Podest  

Länge Ausleger: ___________________________________________________________ mit Schienenbahn

Verantwortliche Bühnen- und Studiofachkraft: ____________________________________________________

Gefährdungsbeurteilung erstellt am : ____________________________________________________________

Erstellt von: _________________________________________________________________________________

Unterschrift: ________________________________________________________________________________

Verantwortlich für die Durchführung der Maßnahmen: ______________________________________________

Termin  für die Durchführung der Maßnahmen: ____________________________________________________

Maßnahmen durchgeführt am: _________________________________________________________________

Verantwortlich für die Wirksamkeitskontrolle: _____________________________________________________

Termin der Wirksamkeitskontrolle:_______________________________ Maßnahme wirksam?    ja     nein

Unterschrift: ________________________________________________________________________________

Bemerkungen: ______________________________________________________________________________

Die  in der  Tabelle genannten Gefährdungen beruhen auf langjähriger Erfahrung bei der Verwendung von 
Kamerakranen.  Gegebenenfalls  müssen bei einem  konkreten Projekt  zusätzlich vorhandene Gefährdungen 
und Schutzmaßnahmen hinzugefügt werden.  Auch nicht aufgeführte und beim konkreten Projekt ange-
wandte Schutzmaßnahmen  sind zu ergänzen.  Die für die Gefährdungsbeurteilung verantwortliche Person 
bestätigt durch ihre Unterschrift, dass beim  Auftreten  der in der Tabelle  beschriebenen Gefährdungen die  
gewählten Schutzmaßnahmen angewendet werden.

Die Formulare für die Dokumentation der Gefährdungs- 
beurteilung können auf der Internetseite  
www.vbg.de/veranstaltungen-und-produktionen 
heruntergeladen werden.
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A3 Unterweisung

Unterweisungsnachweis

Name des Unterweisenden: 

Anlass der Unterweisung:   Arbeiten mit einem Kamerabewegungssystem 

Abteilung/Team:

Ort der Unterweisung:

Datum, Uhrzeit:    

Inhalt der Unterweisung

Grundlegende Informationen/Besonderheiten der Produktionsstätte:
• Notfallvorsorge
• Betriebsvorschriften
• Welfare (Infrastruktur, Umfeld, Toiletten)

• 

Produktionsspezifische Informationen:
• Veranstaltungsorganisation
• Szenische Effekte
• Besondere szenische Darstellungen

• 

Arbeitsmittelspezifische Hinweise für Kamerabewegungssysteme:
Gefahren beim Einsatz von Kamerabewegungssystemen :
• Absturz des gesamten Kamerabewegungssystems
• Herabfallen einzelner Teile des Kamerabewegungssystems
• unkontrollierte Bewegung durch das Kamerabewegungssystem
• Stolperfallen/Hindernisse im Weg des Kamerabewegungssystems
• gefährliche Körperströme durch das eingesetzte elektrische Betriebsmittel im System

• 

Sicherheitsvorkehrungen/Schutzmaßnahmen:
• Sicherheitszonen/-bereiche festlegen => kein Zutritt für Unbefugte
• Sichern des verwendeten Kamerasystems vor unbeabsichtigtem Bewegen
• Einsatz von eingewiesenem und qualifiziertem Personal 
• festlegen von Kommunikationsregeln zwischen dem Team und dem anwesenden Produktionspersonal
• Fahrwege des Kamerabewegungssystems freihalten
• Potentialausgleich und Fehlerstromschutzeinrichtungen gegen elektrischen Schlag
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Weitere Unterweisungsinhalte: 

Unterwiesene (Name, Vorname) Unterschriften:

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Unterweisender:

Das Formular für den Nachweis der Unterweisung  
kann auf der Internetseite  
www.vbg.de/veranstaltungen-und-produktionen  
heruntergeladen werden.
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A4 Rechtsquellen, Informationen, Literatur
Gesetze und Verordnungen
ArbMedVV Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
ArbSchG Arbeitsschutzgesetz
ArbZG Arbeitszeitgesetz
BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung
JArbSchG Jugendarbeitsschutzgesetz
ProdSG Produktsicherheitsgesetz
9. ProdSV Maschinenverordnung (Umsetzung der EG-Maschinenrichtlinie 42/2006)
Verordnung (EG) Nr. 561/2006   zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr. Diese 

Verordnung gilt ohne Umsetzung in nationales Regelwerk in jedem Mitglied-
staat der EU, des EWR und in der Schweiz. Insbesondere die zulässigen maxi-
malen Lenkzeiten für Fahrer von LKW werden damit geregelt.

DGUV Vorschriften, Regeln und Grundsätze
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention (bisher BGV A1)
DGUV Vorschrift 17 Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellung (bisher BGV C1)
DGUV Regel 100-001 Grundsätze der Prävention (bisher BGR A1)
DGUV Regel 115-002  Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellung  

(bisher Durchführungsanweisungen der BGV C1)
DGUV Regel 112-189 Benutzung von Schutzkleidung (bisher BGR 189)
DGUV Regel 112-194 Benutzung von Gehörschutz (bisher BGR 194)
DGUV Regel 112-198 Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz (bisher BGR 198)
DGUV Regel 112-201 Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Ertrinken (bisher BGR 201)
DGUV Grundsatz 315-390  Grundsätze für die Prüfung maschinentechnischer Einrichtungen in Bühnen 

und Studios (bisher BGG 912)

Informationen und Literatur
DGUV Information 209-074 Industrieroboter
DGUV Information 215-310 Sicherheit bei Produktionen und Veranstaltungen – Leitfaden (bisher BGI 810)
DGUV Information 215-313 Lasten über Personen (bisher BGI 810-3)
DGUV Information 215-314 Scheinwerfer (bisher BGI 810-4)
VBG Fachinformation Wiederholungsprüfung elektrischer Betriebsmittel (bisher BGI 813)
VBG Fachinformation  Sicherheit bei der Produktion von Fernseh-, Hörfunk- und Internetbeiträgen 

(bisher ARD/ZDF UVR 3.12 „Film- und EB-Aufnahme“)

Normen
DIN 15750 Veranstaltungstechnik – Leitlinien für technische Dienstleistungen
DIN 15999 Kamerakrane – Einsatz von Kamerakranen in Veranstaltungs- und Produktionsstätten
DIN 56950-1  Veranstaltungstechnik – Maschinentechnische Einrichtungen –  

Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung
DIN EN 12100  Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobeurtei-

lung und Risikominderung
DIN EN 1005 Sicherheit von Maschinen – Menschliche körperliche Leistung
DIN EN 13849 Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen
DIN EN 280  Fahrbare Hubarbeitsbühnen – Berechnung – Standsicherheit – Bau – Sicher-

heit – Prüfungen
DIN EN 349  Sicherheit von Maschinen – Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschens 

von Körperteilen
DIN EN 614 Sicherheit von Maschinen – Ergonomische Gestaltungsgrundsätze
DIN EN 60204 Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen
DIN EN 62061  Sicherheit von Maschinen – Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektri-

scher, elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme
DIN EN 82079 Erstellen von Gebrauchsanleitungen – Gliederung, Inhalt und Darstellung
DIN EN ISO 10218 Roboter für Industrieumgebung – Sicherheit
DIN EN ISO 13857  Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von 

Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen
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Wir sind für Sie da! Kundendialog der VBG: 040 5146-2940
Notfall-Hotline für Beschäftigte im Auslandseinsatz:  
+49 40 5146-7171
Service-Hotline für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz: 
0180 5 8247728 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

Für Sie vor Ort – 
die VBG-Bezirksverwaltungen:

Bergisch Gladbach
Kölner Straße 20  
51429 Bergisch Gladbach
Tel.: 02204 407-0 • Fax: 02204 1639
E-Mail: BV.BergischGladbach@vbg.de
Seminarbuchung unter  
Tel.: 02204 407-165

Berlin
Markgrafenstraße 18 • 10969 Berlin
Tel.: 030 77003-0 • Fax: 030 7741319
E-Mail: BV.Berlin@vbg.de
Seminarbuchung unter  
Tel.: 030 77003-109

Bielefeld
Nikolaus-Dürkopp-Straße 8  
33602 Bielefeld
Tel.: 0521 5801-0 • Fax: 0521 61284
E-Mail: BV.Bielefeld@vbg.de
Seminarbuchung unter  
Tel.: 0521 5801-165

Dresden
Wiener Platz 6 • 01069 Dresden
Tel.: 0351 8145-0 • Fax: 0351 8145-109
E-Mail: BV.Dresden@vbg.de
Seminarbuchung unter  
Tel.: 0351 8145-167

Duisburg
Wintgensstraße 27 • 47058 Duisburg
Tel.: 0203 3487-0 • Fax: 0203 2809005
E-Mail: BV.Duisburg@vbg.de
Seminarbuchung unter  
Tel.: 0203 3487-106

Erfurt
Koenbergkstraße 1 • 99084 Erfurt
Tel.: 0361 2236-0 • Fax: 0361 2253466
E-Mail: BV.Erfurt@vbg.de
Seminarbuchung unter  
Tel.: 0361 2236-439

Hamburg
Sachsenstraße 18 • 20097 Hamburg
Tel.: 040 23656-0 • Fax: 040 2369439
E-Mail: BV.Hamburg@vbg.de
Seminarbuchung unter  
Tel.: 040 23656-165

Ludwigsburg
Martin-Luther-Straße 79
71636 Ludwigsburg
Tel.: 07141 919-0 • Fax: 07141 902319
E-Mail: BV.Ludwigsburg@vbg.de
Seminarbuchung unter  
Tel.: 07141 919-354

Mainz
Isaac-Fulda-Allee 3 • 55124 Mainz
Tel.: 06131 389-0 • Fax: 06131 371044
E-Mail: BV.Mainz@vbg.de
Seminarbuchung unter  
Tel.: 06131 389-180

München
Barthstraße 20 • 80339 München
Tel.: 089 50095-0 • Fax: 089 50095-111
E-Mail: BV.Muenchen@vbg.de
Seminarbuchung unter  
Tel.: 089 50095-165

Würzburg
Riemenschneiderstraße 2
97072 Würzburg
Tel.: 0931 7943-0 • Fax: 0931 7842-200
E-Mail: BV.Wuerzburg@vbg.de
Seminarbuchung unter  
Tel.: 0931 7943-407

VBG-Akademien für Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz:

Akademie Dresden
Königsbrücker Landstraße 4c
01109 Dresden
Tel.: 0351 88923-0 • Fax: 0351 88349-34
E-Mail: Akademie.Dresden@vbg.de
Hotel-Tel.: 0351 457-3000

Akademie Gevelinghausen
Schloßstraße 1 • 59939 Olsberg
Tel.: 02904 9716-0 • Fax: 02904 9716-30
E-Mail: Akademie.Olsberg@vbg.de
Hotel-Tel.: 02904 803-0

Akademie Lautrach
Schloßstraße 1 • 87763 Lautrach
Tel.: 08394 92613 • Fax: 08394 1689
E-Mail: Akademie.Lautrach@vbg.de
Hotel-Tel.: 08394 910-0

Akademie Maiz
Isaac-Fulda-Allee 3 • 55124 Mainz
Tel.: 06131 389-380 • Fax: 06131 389-389
E-Mail: Akademie.Mainz@vbg.de

Akademie Storkau
Im Park 1 • 39590 Tangermünde/OT Storkau
Tel.: 039321 531-0 • Fax: 039321 531-23
E-Mail: Akademie.Storkau@vbg.de
Hotel-Tel.: 039321 521-0

Akademie Untermerzbach
ca. 32 km nördlich von Bamberg
Schlossweg 2, 96190 Untermerzbach
Tel.: 09533 7194-0 • Fax: 09533 7194-499
E-Mail: Akademie.Untermerzbach@vbg.de
Hotel-Tel.: 09533 7194-100

Seminarbuchungen:
online: www.vbg.de/seminare
telefonisch in Ihrer VBG-Bezirksverwaltung 

Bei Beitragsfragen:  
telefonisch: 040 5146-2940
E-Mail: kundendialog@vbg.de

VBG – Ihre gesetzliche Unfallversicherung
Massaquoipassage 1 • 22305 Hamburg
Tel.: 040 5146-0 • Fax: 040 5146-2146
E-Mail: kundendialog@vbg.de
www.vbg.de

So finden Sie Ihre VBG-Bezirksverwaltung:  
www.vbg.de/standorte aufrufen und die Postleitzahl Ihres Unternehmens eingeben. www.vbg.de
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